
REGINA URBATSCHEK ERHÄLT THÜRINGER ROSE
„Zeige mir, wie Du mit Deinen Tieren 
umgehst und ich sage Dir, was für ein 
Mensch Du bist.“ So umschreibt Regina 
Urbatschek aus Ilmenau ihre Lebensphi-
losophie. Die 74-Jährige hat sich schon 
als Kind zusammen mit ihrem Vater um 
verletzte, kranke, ausgesetzte Tiere ge-
kümmert. Mit der Wende baute sie das 
Tierheim in Ilmenau auf, war von der 
ersten Minute an Mitglied im Tierschutz-
verein Ilmenau und Umgebung und fand 
auch immer privat noch eine Möglich-
keit, Tieren zu helfen. Für diese über 30 
Jahre Engagement im Ehrenamt für das 
Tierwohl ist sie am 19. November auf der 
Eisenacher Wartburg mit der Thüringer 
Rose ausgezeichnet worden.
Begleitet von Familie und Freunden, da-
runter CDU-Landtagsabgeordneter And-
reas Bühl, der sie für den Preis vorschlug, 
genoss sie die Feier auf der Wartburg. 
„Was für ein würdiger Rahmen für solche 
Auszeichnung. Von der Musik bis hin zu 
den Reden von Ministerin Birgit Keller.“ 
Über die Verleihung der Thüringer Rose 
hat sie sich sehr gefreut. Weniger, weil 
ihr etwas an Auszeichnungen liegt, mehr 
weil sie die Würdigung der Ehrenamtli-
chen gutheißt. Und so weiß sie es auch 
sehr zu schätzen, dass Ilmenaus Ober-
bürgermeister Daniel Schultheiß und der 
Amtstierarzt Dr. Michael Gürtler ihr zu 
Ehren auf der Wartburg dabei waren und 
gratulierten.

Es ist nicht ihre erste Auszeichnung. Der 
Thüringer Tierschutzpreis, die Ehren-
nadel in Gold, die Ehrenamtskatze der 
Zeitung Freies Wort, all diese Ehrungen 
drücken aus, was Regina Urbatschek im 
Herzen bewegt: ein Leben mit und für 
Tiere. „Über mein Leben hätte sich mein 
Vater sicherlich gefreut. Denn es wird 
von Tieren begleitet“, sagt Regina Urbat-
schek.
Schaut sie in die Zukunft, hofft sie, noch 
viele Jahre aktiv sein zu können. Auf der 
Couch zu sitzen, sei ihr nichts. Sie will 
weitermachen, solange es geht. 2019 
kommen einige neue Aufgaben auf das 
Tierheim und die beiden Vereine, Tier-
schutzverein und Tierheimverein, zu. 
Dank Fördermittel können eine alte 
Raumzelle abgerissen und neue Lager-
räume geschafften werden. Auch ein 
neues Dach fürs Tierheim ist nötig. „Für 
alle unsere Belange war die Stadt stets 
offen. Ich wünsche mir, dass es auch wei-
ter so bleibt. Außerdem wünsche ich mir, 
dass die Bürokratie für die Vereine end-
lich einfacher wird. Sie nimmt viel Zeit 
und Kraft in Anspruch. Aber einer muss 
sie ja machen.“
An Tagen, an denen die Zettel wieder 
Überhand nehmen, da beißt sie sich dann 
doch durch und macht es eben. Kommt 
sie nach Hause, warten schon ihre Katzen 
auf sie. Das entlohnt für manch schwieri-
ge Stunde.

„Tiere nehmen Dich, wie Du bist. Sie sind 
ehrlich. Wer sagt mir, dass es ein Mensch 
auch so ehrlich mit mir meint?“ Das 
schätzt Regina Urbatschek an ihren tie-
rischen Weggefährten am meisten. Und 
wer sieht, wie sie mit Tieren umgeht, der 
weiß auch, was für ein Mensch Regina 
Urbatschek ist. Der kann dann nur noch 
einmal herzlich zu jeder ihr übergebe-
nen Auszeichnung gratulieren. Sie hat sie 
mehr als verdient. dh
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Sozialministerin Heike Werner übergab 
Regina Urbatschek die Thüringer Rose.
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SPRECHZEITEN DES INTEGRATIONSFACHDIENSTES  
(IFD) IM 1. HALBJAHR 2019
Die monatlichen Sprechzeiten 
des Integrationsfachdienstes 
(IFD) für schwerbehinderte 
Menschen, ihre Angehörigen, 
Arbeitgeber und Schwerbe-
hindertenvertreter finden je-
weils
· Am zweiten Donnerstag 

im Monat:
 10.1., 14.2., 14.3., 11.4., 

2.5. und am 13.6.2019
· In der Zeit von 14:00 bis 

17:00 Uhr

· Im Frauen- und Famili-
enzentrum in der „Alten 
Försterei“ in Ilmenau

Wetzlarer Platz 2 (direkt an 
der Bushaltestelle „Wetzlarer 
Platz“ und in unmittelbarer 
Nähe des Hauptbahnhofes in 
Ilmenau) statt.
Das Beratungsangebot ist kos-
tenfrei. Wir unterliegen der 
Schweigepflicht.
Um telefonische Voranmel-
dung wird gebeten.

Kontakt:
Stiftung Rehabilitations-
zentrum Thüringer Wald
Integrationsfachdienst
Platz der Deutschen Einheit 4
98527 Suhl

Frau Christine Spira
Telefon: 03681 4577-13
Mobil: 0171 - 7988374
Fax: 03681 4577-10
E-Mail: christine.spira@
reha-schleusingen.de

Die Kreiskasse, Ritterstraße 
14 in Arnstadt, bleibt am 
Mittwoch, 12. Dezember 
2018, geschlossen. 

Ab Donnerstag, 13. De-
zember 2018, sind die Mit-
arbeiter der Kreiskasse zu 
den regulären Sprech- und 
Öffnungszeiten für Sie da.

 SCHLIESSTAG 
KREISKASSE AM 
12. DEZEMBER
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ERSTMALIG EHRENPREIS FÜR DENKMALPFLEGE VERGEBEN
Denkmalpreis Ilm-Kreis 2018

Am 8. November ist der dies-
jährige Denkmalpreis des Ilm-
Kreises zum 12. Mal verliehen 
worden. Auf Einladung der 
Landrätin trafen sich die Or-
ganisatoren und Eigentümer 
der zum Denkmaltag geöff-
neten Kulturdenkmale zur 
Dankeschön-Veranstaltung. 
Der Heimatverein Angelroda 
richtete die Zusammenkunft 
in der ehemaligen Gutsscheu-
ne, dem heutigen Dorfge-
meinschaftshaus, aus und 
öffnete zudem die Kirche und 
die Heimatstube zur Besichti-
gung. Der Verein empfing die 
Besucher und kümmerte sich 
um die Bewirtung der Gäste. 
Die Musikschule Arnstadt-
Ilmenau bereicherte die Dan-
keschön-Veranstaltung mit 
musikalischen Beiträgen.
Der Denkmalschutz spielt im 
Ilm-Kreis eine wichtige Rolle 
und besonders am jährlichen 
Tag des offenen Denkmals 
können viele Eigentümer ihre 
Denkmäler zugänglich ma-
chen und Interessierten die 
Geschichte ihrer Häuser und 
ihre denkmalpflegerischen 
Bemühungen vorstellen.
Unter dem Motto „Entde-
cken, was uns verbindet“ 
stand der Denkmaltag am 9. 
September 2018. Knapp 60 

Denkmäler und Kirchen im 
Ilm-Kreis öffneten an diesem 
Tag die Türen.Nach der Begrü-
ßung durch Ortsbürgermeis-
ter Udo Lämmer, ergriff die 
Landrätin Petra Enders das 
Wort. Sie bedankte sich bei 
den vielen Helfern, Organisa-
toren und Eigentümern und 
ehrenamtlich Engagierten, 
die anlässlich des Denkmalta-
ges ihre Häuser öffneten, um 
Denkmalinteressierten einen 
Einblick zu geben und diese 
für die Denkmalpflege zu ge-
winnen.
Besonders der Heimatge-
schichtsverein Gehren e.V. hat 
am Denkmaltag herausragen-
de Arbeit geleistet. Mit der 
Öffnung der alten Schule und 
diversen Darbietungen, Aus-
stellungen und Vorführungen 
schaffte es der Verein, dem 
leerstehendem Gebäude wie-
der ein Hauch Leben zu ver-
leihen. Nach Nutzern sucht 
der Verein weiterhin und wid-
met sich dem aktuellen Leer-
standsthema, mit dem auch 
viele andere Orte zu kämpfen 
haben. Aufgrund der genann-
ten Initiative erhielt der Ver-
ein erstmalig den Ehrenpreis 
der Landrätin und 300 Euro.  
Den diesjährigen Denkmal-
preis erhielten Petra und 

Hans-Jochen Dietz aus Ilmen-
au. Für die vorbildliche denk-
malpflegerische Sanierung 
der 1906 erbauten Jugendstil-
villa in der Waldstraße erhielt 
die Familie Dietz die Denkmal-
plakette des Ilm-Kreises und 
1000 Euro von der Sparkasse 
Arnstadt-Ilmenau. Über meh-
rere Jahre hat die Familie mit 
viel Geduld und Hingabe, die 
alte Jugendherberge saniert 
und die parkähnliche Außen-
anlage hergerichtet. Auch im 
Inneren restaurierte Familie 
Dietz mit viel Feingefühl die 
historische Ausstattung und 
konnte so über 200 Besucher 
am Denkmaltag begeistern. 
Der plastische Schmuck an 
den Außenfassaden und die 
liebevollen Details im Inneren 
geben der Villa einen ganz be-
sonderen Charakter. Auch die 
vielen Balkone und Türme las-
sen das Haus charmant und 
einladend wirken.
Der Altstadtkreis Arnstadt e.V. 
freute sich über den Sonder-
preis des Ilm-Kreises und 500 
Euro der Sparkasse Arnstadt-
Ilmenau. Mit mehreren Pro-
jekten in Arnstadt konnte der 
Verein bei der Jury überzeu-
gen. Unter anderem hat der 
Verein die „Blaue Route“ in 
Arnstadt geschaffen, bei der 

40 Denkmäler mit blauen In-
fotafeln ausgestattet wurden. 
Auch das Glockenspiel im 
Jacobsturm und die Restau-
rierung der Rathausfiguren 
Maria und Bonifatius waren 
eine Initiative des Vereins. 
Herausragend jedoch war die 
Rettung und Sanierung des 
Bachhauses in der Kohlgasse 
7 in Arnstadt. Heute findet 
sich hier mit der vom Verein 
geschaffenen und betreuten 
Bach-Ausstellung ein Anzie-
hungspunkt für viele Bach 
Fans und das Vereinsdomi-
zil. Das Bachhaus ist Austra-
gungsort für verschiedene 
Veranstaltungen wie Konzer-
te, Lesungen und Ausstellun-
gen.
Am zweiten Sonntag im Sep-
tember findet jedes Jahr der 
Tag des offenen Denkmals 
statt. Das Motto für den 8. 
September 2019 steht schon 
fest. „Modern(e): Umbrüche 
in Kunst und Architektur“ - 
Die Untere Denkmalschutz-
behörde freut sich über jeden 
Teilnehmer, egal ob Besucher 
oder Gastgeber, der bereit ist, 
sich von den Denkmalen im 
Ilm-Kreis faszinieren zu las-
sen.
Paulina Kirchhoff, Untere 
Denkmalschutzbehörde
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Im November tagte die erste 
Lenkungsgruppe im gemeinsa-
men Regionalmanagement Land-
kreis Gotha und Ilm-Kreis. Ver-
treter aus Wirtschaft, Verbän-
den, Kommunen, Bildungswesen 
und Kreditinstituten stehen dem 
Team des Regionalmanagements 
beratend zur Seite und entschei-
den mit über die Arbeitsschwer-
punkte und umzusetzenden Pro-
jekte. Diese sollen die Wirtschaft 
der Landkreise in den Themen-
feldern Infrastruktur, Fachkräf-
tegewinnung und -sicherung, 
der Vernetzung von Wissen-
schaft und Wirtschaft und im 
Regionalmarketing unterstüt-
zen.
Mit dem Dienstantritt von Regi-
onalmanager Christian Schmidt 
ist nun auch das Team des Re-
gionalmanagements komplett. 
Schmidt bringt unter anderem 
wertvolle Erfahrungen aus sei-
ner Tätigkeit bei der GFAW – 
Gesellschaft für Arbeits- und 
Wirtschaftsförderung des Frei-
staats Thüringen mbH als Pro-
jektkoordinator Qualifizierungs-
entwicklung im Bereich Weiter-
bildung und Fachkräftesicherung 
mit und war zuletzt im Thüringer 
Ministerium für Wirtschaft, Wis-
senschaft und Digitale Gesell-

schaft im Bereich der Gründungs-
förderung tätig.
Das Regionalmanagement Land-
kreis Gotha und Ilm-Kreis als 
aktiver Partner der Wirtschafts-
förderung hat im August 2018 
seine Arbeit aufgenommen. Ziel 
ist es, die Region weiter zu stär-
ken und die überregionale Kon-
kurrenzfähigkeit des Wirtschafts-
standorts dauerhaft zu sichern. 
Im Rahmen des Regionalmana-
gements können Regionalbud-
get-Projekte umgesetzt wer-
den. Gefördert wird das Regio-
nalmanagement vom Thürin-
ger Ministerium für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitale Ge-

sellschaft in der ersten Förder-
periode bis Mai 2021.

Kontakt Regionalmanagement:
Landratsamt Ilm-Kreis
Wetzlarer Platz 1,
98693 Ilmenau
regionalmanagement@
ilm-kreis.de
Landratsamt Gotha
Amt für Bauverwaltung und 
Kreisentwicklung
18.-März-Straße 50,
99867 Gotha
regionalmanagement@
kreis-gth.de
www.ilm-kreis.de
www.landkreis-gotha.de

DIE LENKUNGSGRUPPE DES REGIONALMANAGEMENTS
LANDKREIS GOTHA UND ILM-KREIS TAGTE ERSTMALS

Nach dem Erfolg der 11. Berufs-
informationsmesse (BIM) der Un-
ternehmen am Erfurter Kreuz im 
Januar 2018, welche sowohl mit 
einem neuen Aussteller- als auch 
Besucherrekord endete, haben 
die Veranstalter der Initiative Er-
furter Kreuz e.V. (IEK) mit ihren 
Partnern, dem Staatlichen Berufs-
schulzentrum Arnstadt-Ilmenau 
und der Stadt Arnstadt, die An-
meldephase für die 12. Auflage 
der Berufsinformationsmesse ab-
geschlossen. Sie findet am 26. Ja-
nuar 2019 erneut von 9 bis 13 
Uhr parallel zum Tag der offenen 
Tür in den Räumlichkeiten des 
Staatlichen Berufsschulzentrums 
Arnstadt-Ilmenau in der Karl-
Liebknecht-Straße 27 in Arnstadt 
statt.
Hauptzielgruppe der Messe, die er-
neut unter der Schirmherrschaft 
von Landrätin Petra Enders steht, 
sind Schüler ab Klassenstufe 7 so-
wie deren Eltern und Lehrer. Bis-
lang haben sich bereits 59 Unter-
nehmen als Aussteller angemel-
det, darunter auch 13 neue. Da-
zu kommen weitere fünf beglei-
tende Aussteller wie die Agentur 
für Arbeit oder die IHK Südthürin-
gen, welche ergänzende Informa-
tionen zur Thematik „Beruf und 
Zukunft“ vermitteln werden. Erst-
mals wird die Stadt Arnstadt als 
Mitveranstalter ebenfalls Ausbil-
dungsberufe vorstellen.
Franz-Josef Willems, Vorsitzender 
des Vorstandes der Initiative Er-
furter Kreuz sagte: „Wer seine Aus-
bildung starten will, sollte wissen, 
was sein zukünftiger Beruf so mit 
sich bringt. Durch unsere Berufsin-
formationsmesse möchten wir 
nicht nur informieren, sondern 
auch tolle Chancen aufzeigen 
und dabei Berufsbilder praktisch 
vorführen. Es lohnt sich auf die-
sem Wege für beide Seiten, für 
Unternehmen und unsere zu-
künftigen Mitarbeiter.“
www.initiative-erfurter-kreuz.de

59 UNTERNEHMEN 
AUF ARNSTÄDTER
BERUFSMESSE

www.tria-online.eu Neuigkeiten aus
Wirtschaft

und WissenschaftTECHNOLOGIE REGION ILMENAU ARNSTADT

Das Regionalmanagement Landkreis Gotha und Ilm-Kreis: (v.l.) Landrätin Petra Enders und 
Landrat Onno Eckert mit den Mitarbeiterinnen des Regionalmanagements Janine Domhardt, 
Carolin Schmidt, Melanie Schrickel und Regionalmanager Christian Schmidt. Foto: Ilm-Kreis

Sitz des Regionalmanagements ist das Verwaltungsgebäude 
des Ilm-Kreises am Wetzlarer Platz in Ilmenau. Foto: wr
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Die Technische Universität Ilme-
nau hat am 15. November die 
Ehrendoktorwürde an die ru-
mänische Wissenschaftlerin 
Professor Maria Dinescu verlie-
hen. Damit hat die TU Ilmenau 
die Ehrendoktorwürde erstmals 
einer Frau zuerkannt.
Maria Dinescu, Professorin und 
Fachgebietsleiterin am Nationa-
len Forschungsinstitut für Laser, 
Plasma und Strahlungsphysik in 
Bukarest, wurde für ihre wissen-
schaftlichen Leistungen und ih-
re Verdienste um die Entwick-
lung der Wissenschaftsbezie-
hungen und Forschungskoope-
rationen zwischen Rumänien 
und Deutschland sowie die en-
ge Zusammenarbeit mit der TU 
Ilmenau geehrt.
Seit zehn Jahren ist Professor 
Maria Dinescu mit der TU Ilme-
nau eng verbunden und wirkte 
als Kooperationspartnerin an 
mehreren europäischen Pro-
jekten mit. Dank ihrer Unter-
stützung wurden weitere inter-
nationale Kontakte geknüpft 
und Projekte eingeworben. Da-
durch konnte die TU Ilmenau 
ihren Bekanntheitsgrad und ihr 
Ansehen in der internationa-
len wissenschaftlichen Gemein-
schaft weiter stärken. Den An-
trag zur Verleihung der hohen 
Auszeichnung hatten Rektor 
Professor Peter Scharff und die 
Fakultät für Elektrotechnik und 
Informationstechnik im akade-
mischen Senat gestellt.
Professor Maria Dinescu ge-
nießt auf dem Gebiet der Her-
stellung von neuen Werkstof-
fen durch Laserdeposition und 
Lasermaterialbearbeitung und 
der Laser-Plasma-Wechselwir-
kung hohes Ansehen. Sie kann 
auf 300 Veröffentlichungen in 
renommierten Fachzeitschrif-
ten und die Mitwirkung an 18 
Büchern verweisen.
www.tu-ilmenau.de

ERSTE FRAU WURDE
EHRENDOKTOR AN 
DER TU ILMENAU

Die Lehrwerkstatt der Glasap-
paratebauer im Beruflichen Bil-
dungszentrum CJD Ilmenau zeig-
te sich am Nachmittag des 15. 
November als Ausstellungsort 
und als Berufsmesse für die glas-
verarbeitende Industrie der Re-
gion Ilmenau. Sieben Unterneh-
men aus dieser Branche haben 
sich zu einem Netzwerk zusam-
mengefunden mit dem Zweck, 
den hohen Fachkräftebedarf bes-
ser zu decken. So ging es bei die-
sem ersten Tag des Glasappara-
tebauers darum, diesen Beruf 
einem breiteren Publikum zu 

präsentieren. Ulf Fink, Leiter des 
CJD Ilmenau betonte: „Wer den 
Beruf des Glasapparatebauers 
ergreift, für den ist Arbeitslosig-
keit kein Thema.“
Nun war diese erste Veranstal-
tung nicht gerade ein starker 
Publikumsmagnet. Dennoch sind 
Gäste gekommen, auch auslän-
dische Interessenten. Die Be-
deutung dieses ersten Netz-
werktreffens der glasverarbei-
tenden Unternehmen wurde 
auch durch die Anwesenheit 
der Wirtschaftsförderung des 
Ilm-Kreises unterstrichen. Karl-

Heinz Schmidt, Vorsitzender des 
Vereins Ilmenauer Glastraditi-
on, riet dazu, im Vorfeld stärker 
auf die Beteiligung von Schulen 
zu setzen.
Highlights waren die Vorführun-
gen, die Auszubildende in der 
Lehrwerkstatt boten. Hier hat-
ten auch Gäste die Möglichkeit, 
selbst einmal Glas zu blasen. 
Diese Chance nutzte zum Bei-
spiel Jimmy William Kahindi aus 
Kenia. Er fand, es sei ein schö-
ner Beruf, der gut zu ihm passen 
würde.
www.cjd-ilmenau.de

ERSTER TAG DES GLASAPPARATEBAUERS IM CJD ILMENAU
MIT VORFÜHRUNGEN UND PROBEGLASBLASEN

Kim Yasmin Lehmann, Auszubildende im zweiten Lehrjahr, zeigte Jimmy William Kahindi aus 
Kenia, wie Glas geblasen wird. Foto: wr

Am 6. November fand der dies-
jährige „Tag im Unternehmen“ 
unter anderem in der NORMAG 
Labor- und Prozesstechnik GmbH 
in Ilmenau statt. So kamen fünf 
Schülerinnen und Schüler aus 
den Staatlichen Regelschulen 
Heinrich Hertz Ilmenau und Im-
PULS-Schule Schmiedefeld so-
wie dem Gymnasium von Bue-
low Neudietendorf, um sich 
über den Beruf Glasapparate-
bauer ein Bild zu machen.
Martin Kuchorz, Prokurist der 
NORMAG, sowie Petra Beyer, 
Wirtschaftsförderung Ilm-Kreis 
und Mitglied des regionalen 
Arbeitskreises SCHULEWIRT-
SCHAFT, betreuten die Schüler 

vor Ort. Diese lernten das Un-
ternehmen mit vielen interes-
santen Details kennen, ebenso 
das Berufsbild Glasapparate-
bauer. Auch die Möglichkeiten 
des dualen Studiums wurden 

vorgestellt. Dabei erfuhren die 
Gäste, dass die Übernahme-
chancen bei Eignung sehr gut 
sind. Bei einem Rundgang lern-
ten sie die Praxis kennen.
www.normag-glas.de

„EIN TAG IM UNTERNEHMEN“: BESUCH BEI NORMAG

Rundgang durch die Glasschleiferei der NORMAG: (v.r.) André 
Krause – Laborglasschleifer, Martin Kuchorz – Projektleiter 
LAB/Prokurist und die fünf Teilnehmer/-innen am Tag im 
Unternehmen. Foto: Landratsamt Ilm-Kreis
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FÖRDERUNG VON PROJEKTEN IM RAHMEN  
DER LOKALEN PARTNERSCHAFT FÜR DEMOKRATIE
Der Begleitausschuss der 
Partnerschaft für Demokra-
tie im Ilm-Kreis gewährt im 
Jahr 2019 finanzielle Mittel 
im Rahmen des Bundespro-
gramms „Demokratie leben!“ 
und des Landesprogramms 
für Demokratie, Toleranz und 
Weltoffenheit „DenkBunt“ für 
Projekte von Trägern, die sich 
im Ilm-Kreis mit folgenden 
Themenfeldern auseinander-
setzen:

1.) Förderung und Stärkung 
des programmrelevanten 
Engagements (Leitlinie: „Bun-
desweite Förderung lokaler, 
Partnerschaften für Demokra-
tie‘ “) für die:
• Stärkung einer lebendigen, 

vielfältigen und demokrati-
schen Zivilgesellschaft vor 
Ort,

• Etablierung und Weiter-
entwicklung von Verfahren 
der demokratischen Betei-
ligung, einschließlich Kam-
pagnen zur Wahrnehmung 
demokratischer Rechte vor 
Wahlen, sowie für die Ent-
wicklung und Erprobung 
innovativer Beteiligungs-
ansätze,

• gesellschaftliche Sensibili-
sierung in Bezug auf rechts-
extreme, antisemitische 
oder rassistische Aktivitä-
ten, sowie populistische 
und andere demokratie- 
und rechtsstaatsfeindliche 
Phänomene und für die 
Stärkung des öffentlichen 
Engagements dagegen,

• Aktivitäten gegen Phäno-
mene gruppenbezoge-
ner Menschenfeindlich-
keit, insbesondere gegen 
Antisemitismus, Anti-
ziganismus, Islam- und 
Muslimfeindlichkeit und 
Homofeindlichkeit,

• Stärkung der Selbstorga-
nisation (z.B. bürgerliches 
und zivilgesellschaftliches 
Engagement, Stärkung des 
Gemeinwesens im Lebens-
umfeld, Jugend im öffentli-
chen Raum) und Selbsthil-
fe im Themenfeld,

• sowie zur Entwicklung ei-
ner Kultur der Unterstüt-
zung und Wertschätzung 
ehrenamtlichen Engage-
ments.

2.) Förderung der Ausgestal-
tung einer vielfältigen loka-
len Kultur des Zusammenle-
bens mit einer:
• Weiterentwicklung von 

Ansätzen und Konzepten 
der generationsübergrei-
fenden Arbeit im Themen-
feld,

• Verbesserung des demo-
kratischen interkulturellen 
und interreligiösen Zusam-
menlebens in einer Zuwan-
derungsgesellschaft,

• Stärkung der Anerken-
nung vielfältiger Le-
bensformen und Ge-
sch l echter i d ent i täten 
(Diversity- Orientierung, 
Geschlechtergerechtigkeit 
und Geschlechtersensibili-
tät),

• sowie der Belebung des zi-
vilgesellschaftlichen Enga-
gements und einer aktiven 
Bürger*innenbeteiligung.

3.) Förderung der Bearbei-
tung programmrelevanter 
Problemlagen hin zu einer:
• Erhöhung und Förderung 

der Reaktionsfähigkeit 
auf sozialräumliche Kon-
fliktlagen (Abstimmung 
zwischen Zivilgesellschaft, 
Verwaltung und Politik),

• Verbesserung der gesell-
schaftlichen Inklusion und 
soziokulturellen Integra-
tion (generations-, und 
gruppenübergreifende Di-
aloge).

4.) Förderung von Kleinpro-
jekten:
Maßnahmen und Kleinprojek-
te verschiedenr Träger/Initia-
tiven und Einzelpersonen mit 
den o.g. Themenschwerpunk-
ten werden entsprechend 
der Leitlinie mit einem Ein-
zelprojektvolumen von je bis 
zu 1.500,00 € gefördert. Die-
se Projekte können auch von 
verschiedenen Trägern ge-
meinsam umgesetzt werden.

5.) Jugendfonds:
Zur Stärkung der Beteiligung 
von jungen Menschen an der 
„Partnerschaft für Demokra-
tie“ ist die Weiterentwicklung 
eines Jugendforums vorge-
sehen. Das Jugendforum soll 
von Jugendlichen selbst orga-
nisiert und geleitet werden. 

Für die Entwicklung und Um-
setzung eines Jugendforums 
im Ilm- Kreis steht ein Jugend-
fonds zur Verfügung.

6.) Nicht gefördert werden 
u.a.:
• Maßnahmen, die nach In-

halt, Methodik und Struk-
tur überwiegend schu-
lischen Zwecken, dem 
Hochschulstudium, der Be-
rufsausbildung außerhalb 
der Jugendsozialarbeit, 
dem Breiten- oder Leis-
tungssport, der religiösen 
oder weltanschaulichen 
Erziehung, der parteiinter-
nen oder gewerkschafts-
internen Schulung, der Er-
holung oder der Touristik 
dienen,

• Maßnahmen, die zu den 
originären Aufgabenberei-
chen des Kinder- und Ju-
gendförderplans des Bun-
des, des Landes und des 
Ilm-Kreises gehören und 
der Art nach von dort ge-
fördert werden können,

• Maßnahmen, die ihrem 
Charakter nach durch das 
Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylbLG) und/
oder durch das Thüringer 
F lücht l ingsaufnahme-
gesetz (ThürFlüAG) bzw. 
sonstige kommunalen 
und/oder länderspezifi-
sche Regelungen abge-
deckt werden sowie

• Sprachkurse.

7.) Zuwendungsempfänger 
*innen:
Die Zuwendungsempfänger 
*innen können grundsätzlich 
nur gemeinnützige nichtstaat-
liche Organisationen sein. 
Für Kleinprojekte sind auch 
natürliche Personen zuwen-
dungsberechtigt. Parteien, 
parteipolitische/parteinahe 
Stiftungen und Jugendorga-
nisationen der Parteien sind 
nicht zuwendungsberechtigt.

8.) Zuwendungsvorausset-
zungen:
Einzelprojekte sollten i.d.R. 
im Ilm-Kreis durchgeführt 
werden. Der Durchführungs-
ort kann auch außerhalb des 
Fördergebietes liegen, wenn 
die Zielgruppe im Förderge-
biet lebt.

9.) Förderungsarten und An-
tragstellung:
Die Zuwendungen werden 
grundsätzlich als Fehlbedarfs-
finanzierung in Form von nicht 
rückzahlbaren Zuschüssen 
gewährt. Eine Zuwendung in 
Form einer Festbetragsfinan-
zierung ist ausgeschlossen.
Zur inhaltlichen Beratung 
und Unterstützung von Ein-
zelprojekten sowie der Öf-
fentlichkeitsarbeit der Part-
nerschaft für Demokratie im 
Ilm - Kreis ist die Externe Ko-
ordinierungs- und Fachstelle 
(KuF) bei Arbeit und Leben 
Thüringen e.V., mit Frau Jana 
Schmidt und Frau Katja Nonn 
unter lap@arbeitundleben-
thueringen.de oder unter 
0157/ 549 488 15 erreichbar.

Bewerbungen für Einzel-
projekte sind spätestens 10 
Arbeitstage vor den Begleit-
ausschusssitzungen (Antrag-
schluss 14.01.2019 zur 1. Sit-
zung am 29.01.2019) an das 
Jugendamt Ilm-Kreis, Erich 
Rindermann, Erfurter Straße 
26, 99310 Arnstadt zu rich-
ten.
Bitte schicken Sie gleichfalls 
eine digitale Version an die 
externe KuF lap@arbeitund-
leben-thueringen.de. Der 
Begleitausschuss wird dann 
die Bewertung und Entschei-
dung zu den zu fördernden 
Projekten vornehmen. Klein-
projektanträge nach Punkt 4 
können jederzeit, ebenfalls 
beim Jugendamt, eingereicht 
werden.
Eine Beratung zu konkreten 
Projektideen sollte bereits 
im Vorfeld der Antragstellung 
bei der externen Koordinie-
rungs- und Fachstelle (KuF) 
wahrgenommen werden.
Für weitere Informationen 
steht im Jugendamt Herr Rin-
dermann (Tel.: 03628 - 738 
650) zur Verfügung. Die An-
tragsvordrucke sind auf der 
Webseite der LPfD Ilm-Kreis 
www.lap-ilmkreis.de unter 
Punkt Download erhältlich. Es 
sind in jedem Fall die aktuel-
len Formulare zu verwenden!
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AKTUELLE INFORMATIONEN AUS DER KOMET-REGION:
KOMET-Kommunen bekennen sich mit „Gillersdorfer Erklärung“ zur interkommunalen  
Zusammenarbeit
„Dass eine ganze Region sich 
gemeinsam den zukünftigen 
Herausforderungen des de-
mografischen Wandels stellt 
und dafür über die eigenen 
Ortsschilder hinausdenkt, ist 
auch heute noch nicht selbst-
verständlich.“ so Landrätin 
Petra Enders am 12. Novem-
ber 2018 im Schwarzburger 
Hof in Gillersdorf.

Im KOMET-Projekt arbeiten 
die Kommunen der Region 
bereits seit 2016 in verschie-
denen Themenbereichen zu-
sammen. An diesem Abend, 
aus Anlass der Auftaktveran-
staltung zur Dorferneuerung 
in der „Dorfregion Großbrei-
tenbach“, wollten sie alle ge-
meinsam ein öffentliches Zei-
chen für die interkommunale 
Zusammenarbeit im Bereich 
der Siedlungsentwicklung 
setzen.

Grundsätze der „Gillersdorfer 
Erklärung“
* Ortskerne sollen lebendi-

ge Zentren des dörflichen 
und städtischen Mitein-
anders sowie attraktive 
Standorte für Wohnen 
und Leben sein,

* historisch gewachsene 
Strukturen und regionale 
Baukultur sind angemes-
sen zu bewahren und wei-
ter zu entwickeln,

* der Grundsatz „Innenent-
wicklung vor Außenent-
wicklung“ ist zu berück-
sichtigen und

* in den Ortskernen sind Sa-
nierung, Umnutzung und 
Neubau zu unterstützen 
sowie der Rückbau als In-
strument zur Schaffung 
attraktiver Wohnlagen in 
bestehenden Siedlungs-
bereichen zu etablieren.

Zur Umsetzung dieser Grund-
sätze kann die Dorfregion 
Großbreitenbach zukünftig 
Fördermittel für kommuna-
le und private Investitionen 

aus dem Dorferneuerungs-
programm nutzen. Die Stadt 
Großbreitenbach nutzt selbst 
Städtebaufördermittel von 
Bund und Land für Vorhaben 
im Sinne der „Gillersdorfer Er-
klärung“.

Neues aus der AG Ausbildung 
& Arbeit
Die Auswertung der 1. KO-
MET-Berufsinfomesse, die 
Ende Oktober an der Gemein-
schaftsschule Großbreiten-
bach stattfand, startete mit 
positiven Feedback, Lob für 
die Organisation, die Attrak-
tivität der Firmenpräsentatio-
nen und die erstmalig erstell-
te Ausbildungsbroschüre für 
die Region. Zur Arbeitsgrup-
pensitzung am 22. November 
2018 sprachen sich deshalb 
Aussteller, Vertreter der Ge-
meinschaftsschule und Mit-
glieder der Arbeitsgruppe für 
eine Wiederholung aus. Die 
meisten sahen einen 2jähri-
gen Rhythmus als geeignet.

Einig war man sich, dass es be-
reits zahlreiche Angebote der 
Berufsorientierung gibt, diese 
aber viel stärker auf lokale 
Unternehmen ausgerichtet 
werden sollten. Insbesonde-
re auch die kleineren Firmen 
und Handwerksbetriebe der 
Region sind stärker zum Mit-
machen zu motivieren.
Im Bereich der Fachkräfteak-
quise und der Gewinnung von 
Auszubildenden sollten die 
harten und weichen Stand-

ortfaktoren besser vernetzt 
und beworben werden (Aus-
bildung/Arbeit & Mobilität, 
Arbeiten & Wohnen, Freizeit-
angebote, ...).

Diese Themen bilden nun 
Schwerpunkte der weiteren 
AG-Arbeit.

mehr Infos zum KOMET-Pro-
jekt im Süden unseres Kreises 
finden Sie unter www.bios-
phaere-komet.de

Nach Unterzeichnung der „Gillersdorfer Erklärung: Bürgermeister Peter Grimm (Altenfeld), Bür-
germeister Bernd Staude (Böhlen), Bürgermeister Wilhelm Traute (Friedersdorf), Bürgermeisterin 
Ramona Pabst (Gillersdorf), stellvertr. Bürgermeisterin Francoise van Huck (Wildenspring), Land-
rätin Petra Enders, Bürgermeister Hans Jürgen Beier (Stadt Großbreitenbach) und KOMET-Koordi-
natorin Ute Bönisch (von links). 
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FREMDSPRACHEN AN DER VHS ARNSTADT-ILMENAU LERNEN
Neues Semester 
startet an der VHS 
in Arnstadt und  
in Ilmenau
Am 14. Januar 2019 startet 
das neue Semester an der 
Volkshochschule in Arnstadt 
und in Ilmenau. Geboten wird 
wie immer ein interessantes 
und vielfältiges Programm in 
den Bereichen Gesellschaft, 
Kunst und Kultur, Gesundheit, 
Sprachen, EDV und Grundbil-
dung. Ab Mitte Dezember fin-
den Sie das neue Programm-
heft in Ihrer Volkshochschule 
und im Internet auf unserer 
Homepage unter www.vhs-
arnstadt-ilmenau.de.
Der Winter ist der ideale Zeit-
punkt, um den Urlaub zu pla-

nen und sich auch sprachlich 
darauf vorzubereiten! Die 
vhs bietet zahlreiche Kurse, 
um in neue Sprachen hinein-
zuschnuppern, sich Grund-
kenntnisse für den Urlaub 
anzueignen oder um vorhan-
dene Kenntnisse aufzufri-
schen, zu vertiefen und anzu-
wenden.
In Arnstadt werden folgende 
Anfängerkurse angeboten:
Italienisch A1 - Anfänger, 
Donnerstag 18:00 - 19:30 Uhr, 
ab 17.01.19
Arabisch A1 - Anfänger, Mon-
tag 19:35 - 21:05 Uhr, ab 
18.02.19

Spanisch A1 - Anfänger, Mitt-
woch 18:00 - 19:30 Uhr, ab 
20.02.19
Englisch A1 - Anfänger, Don-
nerstag 18:00 - 19:30 Uhr, ab 
21.02.19
Folgende Anfängerkurse fin-
den in Ilmenau statt:
Brasilianisches Portugiesisch 
A1 - Anfänger, Montag 17:00 
- 18:30 Uhr, ab 14.01.19
Arabisch A1 - Anfänger, 
Dienstag 16:15 - 17:45 Uhr, 
ab 15.01.19
Norwegisch A1 - Anfänger, 
Donnerstag 17:15 - 18:45 Uhr, 
ab 17.01.19

Chinesisch A1 - Anfänger, 
Donnerstag 18:00 - 19:30 Uhr, 
ab 21.02.19

Auch für Lernende mit Vor-
kenntnissen gibt es zahlreiche 
Angebote. Schauen Sie in un-
ser Programmheft oder auf 
unsere Internetseite unter 
www.vhs-arnstadt-ilmenau.
de! Gern beraten wir Sie auch 
telefonisch oder persönlich zu 
unseren Sprechzeiten.
Eine zeitige Anmeldung ga-
rantiert Ihren Platz und si-
chert das Zustandekommen 
des Kurses. Anmelden kön-
nen Sie sich online auf unse-
rer Homepage oder persön-
lich in den Geschäftsstellen in 
Arnstadt (Am Bahnhof 6) und 
Ilmenau (Bahnhofstr. 6) zu 
den Sprechzeiten.

VOLKSHOCHSCHULE ARNSTADT-ILMENAU BILDET KAUFMÄNNISCHE 
„XPERTEN“ AUS
Wir bieten ab März 2019 die 
Möglichkeit zur betriebswirt-
schaftlichen Weiterbildung 
an. Xpert Business (XB) ist das 
bundesweite Kurs- und Zer-
tifikatssystem, das fundierte 
Kompetenzen für Einsteiger 
bis hin zum Hochschulniveau 
vermittelt. Interessierte, Ar-
beitssuchende und Wieder-
einsteiger können sich mit 
Hilfe von überschaubaren 
Kursbausteinen einen per-

sönlichen, qualifizierten Bil-
dungsabschluss sichern.
In Form von Webinaren, die 
vom „Xpert-LernNetz“ be-
reitgestellt werden, lässt 
sich eine Vielzahl von unter-
schiedlichen kaufmännischen 
Themen erlernen. Von den 
Einstiegen in die Finanzbuch-
haltung über Bilanzierung 
und Steuerrecht bis hin zu 
Lohn- und Gehaltsberech-
nung sowie Personalwirt-

schaft wird eine breite Palette 
angeboten.
Ergänzt werden die Webi-
nare durch Lehrmaterialien, 
Coaching-Angebote und der 
Abschluss Ihrer Module kann 
durch eine Prüfung erfolgen, 
für die Sie ein Zertifikat als 
qualifizierten Nachweis er-
halten. Alle Kurse haben eine 
Durchführungsgarantie! 
Bei der „Xpert Business Aka-
demie“ handelt es sich um 

ein Kooperationsprojekt von 
Thüringer Volkshochschulen. 

Weitere Informationen zu den 
Kursangeboten und Anmelde-
möglichkeiten erfahren Sie in 
Ihrer vhs unter 03677/6455-
13 oder ab Mitte Dezember 
auf unserer neuen Homepage 
unter www.vhs-arnstadt-il-
menau.de

SILVESTERKABARETT IN DER FESTHALLE – „FAIRBOTEN“
„Sich regen bringt Segen“, sagt 
der Volksmund. Aber wenn 
man dann zur Tat schreitet, 
eingreift,hilft oder Partei er-
greift, ist es oft verboten! Ist 
das fair? Die Pfeffermühle 
sagt dazu unmissverständlich: 
Nein! Haben Sie Mut! Helfen 
Sie einem Lehrer, wenn er mit 
Helikopter-Eltern kollidiert! 
Kümmern Sie sich um arbeits-
lose Dackel! Singen Sie im Fahr-
stuhl, der stecken bleibt, auch 
mal die Internationale! Pflegen 
Sie das Personal in Pflegebe-
rufen! Rufen Sie dem kleinen 
Mann zu: Es kommt nicht auf 
die Größe an! Die Leipziger 
Pfeffermühle zeigt wieder mal 
Entschlossenheit, auch wenn 
es „FAIRBOTEN“ ist!
Zu erleben sind die satiri-
schen Leipziger am Montag, 
31. Dezember, um 20.30 Uhr 

in der Festhalle in Ilmenau, 
Naumannstraße 22. Der Ein-
tritt kostet 26, ermäßigt 24 
Euro. Karten gibt es in der 
Touristinformation der Stadt 
Ilmenau, 03677/600840, fest-
halle@ilmenau.de oder on-
line im Thüringen Ticketshop.

Es spielen:
Elisabeth Sonntag in Doppel-
besetzung mit Rebekka Kö-
bernick,
Rainer Koschorz und Frank 
Sieckel

am Piano: Hartmut Schwarze 
oder Marcus Ludwig
am Schlagzeug: Steffen Rei-
chelt

Musikalische Leitung: Marcus 
Ludwig
Regie: Frank Sieckel
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Stützung des Teilnehmerbeitrages
Die Übernahme des Teilnehmerbeitrages (ohne Ausflugs- und Bastelgeld) durch das Jugendamt ist bei Vorlage der entspre-
chenden Anspruchsvoraussetzungen für bis zu 14 Tage pro Kalenderjahr möglich. Er kann auf Antrag ganz oder teilweise bis zu 
einem Höchstbetrag von 18,00 € pro Tag übernommen werden. Bezieher von Leistungen nach dem SGB II (Hartz 4), Kinderzu-
schlag oder Wohngeld können zusätzlich Leistungen aus Bildung und Teilhabe beantragen.

Für die Familienfreizeiten gelten besondere Bestimmungen für die Kostenübernahme. Einzelheiten dazu sowie zur Antragstel-
lung erfragen Sie im Jugendamt telefonisch unter 03628 738651.

FERIENANGEBOTE DES JUGENDAMTES 2019
Freizeit Termin Kurzbeschreibung Alter Preis
Oster- & Herbst-
Familienfreizeit Fehmarn
(Erholungsstätte 
Meeschendorf)

20.04. -
27.04.19
&
05.10. -
12.10.19

Sie waren noch nie mit ihrer Familie im Urlaub? Na 
dann wird’s aber Zeit für eine Familienfreizeit mit dem 
Jugendamt. Speziell für alleinerziehende Mütter und 
Väter sowie kinderreiche Familien ist dieses Angebot 
bestens geeignet. Ein umfangreiches Programm wird 
angeboten. Aber es soll natürlich auch viel Zeit zum 
Ausruhen und Entspannen bleiben.

0 - 99
Jahre

50 € 0 - 2 Jahre
119 € 3 - 5 Jahre
190 € ab 6 Jahre
275 € Erw.

Sommer-Sonne-Fehmarn
(Erholungsstätte 
Meeschendorf)

13.07. -
23.07.19

Hast du Lust auf Sonne, Strand und Meer? Dann neh-
men wir dich mit in die Erholungsstätte nach Mee-
schendorf auf die Insel Fehmarn. Die Ferienfreizeit 
bietet eine Vielzahl von außergewöhnlichen Aktivi-
täten, zum Beispiel Ausflug in den Hansapark oder 
Sport- und Spielangebote.

12 - 16
Jahre

330 € + 35 €
Ausflugs- und 
Bastelgeld

Spiel, Spaß & Technik
(Schülerfreizeitzentrum 
Ilmenau)

14.07. -
20.07.19

Kommt mit in die Welt der Technik und erlebt sie 
hautnah! Im SFZ Ilmenau dreht sich alles um das The-
ma Animation und Technik. Dabei darf eine Menge 
Spaß, Freude, Abenteuer und Bewegung nicht fehlen. 
Ein buntes Programm mit Ausflügen und Bastelstun-
den sowie Disco und Lagerfeuer wird vorbereitet.

8 - 12
Jahre

165 € + 15 €
Ausflugs- und 
Bastelgeld

Aktiv kreativ
(Freizeitheim Dörnfeld)

28.07. -
03.08.19

Probiere Neues aus! Tanze, singe und spiele - sei krea-
tiv! Von der Entstehung eigener Bilder und Geschich-
ten bis hin zum Entwerfen fertiger Comics hast du die 
Möglichkeit, jeden Tag etwas Neues zu testen und 
deine Stärken herauszufinden.

7 - 11
Jahre

165 € + 15 €
Ausflugs- und 
Bastelgeld

Insel Usedom
(Begegnungsstätte 
Zinnowitz)

02.08. -
12.08.19

Usedom - wir kommen! Ob Action pur oder auch mal 
chillen - hier ist für jeden etwas dabei. Badespaß und 
Ausflüge auf der Insel Usedom stehen ebenso auf 
dem Programm wie Sport, Spiel, Fun und Action. Für 
ein abwechslungsreiches Abendprogramm sorgen 
unsere Betreuer natürlich auch.

9 - 13
Jahre

345 € + 35 €
Ausflugs- und 
Bastelgeld

Natur pur
(Freizeitheim Dörnfeld)

04.08. -
10.08.19

Bist du bereit für eine Extraportion Natur? Dann ist 
diese Freizeit genau die richtige für dich. Sei Abenteu-
rer und Naturforscher und entdeckt die Geheimnisse 
der Felder und Wälder. Hier ist ein Ferienabenteuer 
garantiert!

7 - 11
Jahre

165 € + 15 €
Ausflugs- und 
Bastelgeld

Kennste Lenste?
(Kinder- und Jugendzeltplatz 
der Stadt Braunschweig 
an Lensterstrand -
Grömitz/Ostsee)

05.08. -
15.08.19

Langeweile? Die gibt es nicht auf dem Jugendzeltplatz 
„Lensterstrand“. Ein Ferienabendteuer ist garantiert, 
denn dafür sorgen unsere ausgebildeten Betreuer 
mit einem vielfältigen Programm aus Sport und Spiel, 
kreativen Angeboten, z. B. Tagesausflug zum Hansa-
Park und außergewöhnlichen Abendprogrammen.

10 - 15
Jahre

320 € + 35 €
Ausflugs- und 
Bastelgeld

Anmeldungen für diese Freizeiten sind ab sofort 
schriftlich möglich an:
Landratsamt des Ilm-Kreises
Jugendamt - SG Jugendarbeit
Erfurter Str. 26, 99310 Arnstadt
Auskünfte: 03628 738651

Weiter Informationen finden Sie auf der Homepage 
des Ilm-Kreises unter:
www.ilm-kreis.de
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ANMELDUNG
Familienname: Vorname:

o  männl.  /  o  weibl.

Straße, Nr.: geb. am:

PLZ, Ort: Telefon-Nr.:

gewünschte Freizeit:

.......................................................................................................................................................................

Ausweichfreizeit:

.......................................................................................................................................................................

Wir/Ich sind/bin damit einverstanden, dass die oben genannten Kontaktdaten zum Zwecke der Anmel-
dung erhoben werden.
Die Informationen nach Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich zur Kenntnis genommen. (www.ilm-kreis.de)

Hinweis - Widerruf der Zustimmung zur Datenverwendung:
Die oben genannte Zustimmung kann für die zukünftige Verwendung jederzeit und ohne Angabe von 
Gründen gegenüber dem Landratsamt Ilm-Kreis, Jugendamt, Ritterstraße 14, 99310 Arnstadt widerrufen 
werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Datener-
fassung nicht berührt.

Hinweis - Löschung der Daten:
Nach Beendigung der Freizeit und Ablauf der Aufbewahrungsfristen werden die oben genannten Daten 
gelöscht.

Diese Anmeldung ist für mich/uns verbindlich. Die Teilnahmebedingungen werden anerkannt.

Datum:  ..........................................................................................................................................................

Unterschrift des Teilnehmers  .......................................................................................................................

Name, Vorname des Erziehungsberechtigten

in Blockschrift  ...............................................................................................................................................

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  ..............................................................................................

#
#

#
#

#
#
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BARRIEREFREIER WINTERSPORT 
BEIM WSV OBERHOF
Der Wintersport-
verein Oberhof 
05 e.V. bietet für 
Kinder und akti-
ve Erwachsene 
mit Behinderung 
Wintersport-An-
gebote. 
Unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Einschrän-
kungen und des sportlichen 
Könnens wird Skifahren nor-
disch und Biathlon angebo-
ten. Je nach Möglichkeiten 
wird im Winter Outdoor ge-
fahren und im Sommer der 
Sitzschlitten mit Ski-Rollern 
oder in der SKISPORT HALLE 
genutzt. 
Zum Ausprobieren wird ein 
betreutes Schnuppertraining 
Ski in der Skisport HALLE an-
geboten. 
Es stehen zwei Langlaufschlit-
ten SitSki (Sitzbreite max. 38 
cm) bei Bedarf zur Verfügung. 
Bei rechtzeitiger Anmel-
dung kann für sehbehinderte 

Sportler ein Be-
gleitläufer organi-
siert werden. 
Eingeladen wird 
zum Schnupper-
training am Sams-
tag, 2. Februar 
2019, von 13:00 

Uhr bis 16:00 Uhr an der SKI-
SPORT HALLE in Oberhof 
Anmeldung bitte unter para-
sport@wsv-oberhof.de oder 
per Telefon, 0171 371 5725. 
Die Langlaufschlitten SitSki 
sind in der SKISPORT HALLE 
(www.oberhof-skisporthalle.
de) auch während der Öff-
nungszeiten für Menschen 
mit Behinderung nutzbar. Für 
Kinder ist die Nutzung nur in 
Begleitung eines Erwachse-
nen möglich. 
Weitere Informationen un-
ter www.wsv-oberhof.de/
verzeichnis/vis itenkarte.
php?mandat=169578

WSV Oberhof 05

FÜR EIN MITEINANDER VON COCHLEA IMPLANTATEN UND  
GEBÄRDENSPRACHE
In Berlin fand am 28. Novem-
ber die Fachtagung „Cochlea 
Implantat - Realitäten ohne 
Zwang“ im Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales 
statt. Vanessa Ahuja begrüß-
te über 110 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer zu dem Fach-
austausch. Sie ist im Ministe-
rium zuständig für die Belan-
ge behinderter Menschen, 
Prävention und Rehabilita-
tion, Soziale Entschädigung 
und Sozialhilfe. Sie betonte 
die große Bedeutung des The-
mas, nicht zuletzt aufgrund 
des aktuellen Falles in Goslar, 
aber auch aufgrund allgemei-
ner Tendenzen in der heuti-
gen Gesellschaft. In Goslar 
verhandelt derzeit das Fami-
liengericht die Klage des Kli-
nikums Braunschweig gegen 
die Eltern eines gehörlosen 
Kindes, die sich gegen eine 
empfohlene CI-Operation bei 
ihrem Kind entschieden ha-
ben.

Schirmherr des Fachtref-
fens war Jürgen Dusel, der 
Beauftragte der Bundesre-
gierung für die Belange von 
Menschen mit Behinderung. 
Er betonte in seinem Gruß-
wort, wie wichtig der Dialog 
untereinander sei, um sich 
dem Thema der Fachtagung 
adäquat zu nähern. Es müsse 
sensibel ein Weg gefunden 
werden, um das Wohl des 
Kindes und das Recht der El-
tern zur Erziehung gleicher-
maßen zu berücksichtigen. 
Zum aktuellen Fall in Goslar 
betont Herr Dusel jedoch: 
„Mein Herz schlägt in diesem 
Fall für die Eltern“.
Zu Wort kamen in Vorträgen 
auch viele Experten. Sie frag-
ten, ob es eine Pflicht zum 
Hören gebe, sprachen sich 
gegen jegliche Zwänge und 
für ein Nebeneinander von 
CI und Gebärdensprache aus, 
das das Wohl tauber bzw. hör-
geschädigter Kinder im Blick 

habe. Sie machten sich auch 
für die Bilingualität stark und 
brachten Studien an, wonach 
Gebärdensprache den Laut-
sprach-Erwerb unterstützen 
könne. Viele weitere Studien, 
auch Langzeitergebnisse von 
Implantat-Nutzern, wurden 
ebenso präsentiert. Des Wei-
teren gab es spannende Vor-
träge zum Spracherwerb tau-
ber wie hörender Kinder, die 
Inklusion tauber Kinder in der 
Schule, bimodale-bilinguale 
Förderungen und mehr.
Welche Erfahrungen Kinder, 
Jugendliche und Eltern mit 
Implantaten und der Gebär-
densprache gemacht haben, 
schilderten sie in einer Podi-
umsdiskussion. Auf anderen 
Podien kamen behinderten-
politische Sprecher, Medi-
ziner und Organisationen 
zu Wort. Auch sonst gab es 
während der Tagung Raum 
für Nachfragen und Anmer-
kungen aus dem Publikum. So 

wurde auf die Bedeutung der 
CI-Beratungsstellen hingewie-
sen. Diese müssten flächen-
deckend, offen und interdiszi-
plinär beraten. Ebenso wurde 
diskutiert, inwieweit man als 
Eltern die Entscheidung für 
oder gegen ein CI dem Kind 
überlassen kann - da wurde 
angemerkt, dass dies schwie-
rig sei, mit 14, 15 Jahren sei 
eine Entscheidung für ein CI 
bezogen auf die Sprachent-
wicklung nicht optimal. Ein 
weiterer Diskussionsbeitrag 
aus dem Publikum führte zu 
der Frage, ob man - neben 
dem hier bereits eingeforder-
ten Recht auf Gebärdenspra-
che - auch ein „Recht auf Hö-
ren“ habe. Wichtig sei, dass 
es keine Diskussion um ein 
„Entweder-oder“ zwischen 
dem „Recht auf Hören“ und 
dem „Recht auf Gebärden-
sprache“ gebe, so eine Äuße-
rung auf dem Podium.

Ausführliche Informationen zur Fachtagung gibt es im Internet unter www.gehoerlosen-bund.de



Amtsblatt des Ilm-Kreises  11. Dezember 2018Nichtamtlicher TeilSeite 12

SCHLIESSTAGE DES WASSER- UND ABWASSER-VERBANDES ILMENAU
Die Geschäftsstellen des Was-
ser- und Abwasser-Verbandes 
Ilmenau bleiben im Zeitraum 
27.-28.12.2018 geschlossen. 

Bei technischen Notfällen 
steht ein Bereitschaftsdienst 
zur Verfügung. 

Die Kontaktdaten hierzu fin-
den Sie unter www.wavi-
ilmenau.de. Darüber hinaus 
erfolgt an den Schließtagen 

unter der Rufnummer 03677 
6485-0 eine automatische 
Weiterleitung zum Bereit-
schaftsdienst.

Wasser- und 
Abwasser-Verband Ilmenau
Jürgen Thurmann
Geschäftsleiter

VERSCHIEBUNGEN DER ABFALLENTSORGUNGSTERMINE  
ÜBER DIE FEIERTAGE
Durch die bevorstehenden 
Feiertage zum Jahresende 
ergeben sich einige Verschie-
bungen der Abfallentsor-
gungstermine.
Die Montagstouren der Rest- 
und Bioabfallentsorgung er-
folgen nicht am Montag, 24. 
Dezember 2018, sondern 
werden auf Samstag, 22. De-
zember 2018, vorgezogen.
Anlässlich des ersten Weih-
nachtsfeiertages werden alle 
Rest- und Bioabfallentsor-
gungstouren vom Dienstag, 

25. Dezember 2018, auf Mon-
tag, 24. Dezember 2018, vor-
gezogen. Durch den zweiten 
Weihnachtsfeiertag verschie-
ben sich alle übrigen Entsor-
gungen in dieser Woche um 
einen Tag. 
Das bedeutet, dass die Orte, 
in denen normalerweise am 
Mittwoch Rest- bzw. Bioabfall 
entsorgt wird, erst am Don-
nerstag abgefahren werden. 
Die Freitagstouren zur Rest- 
und Bioabfallentsorgung wer-
den demzufolge am Samstag, 

29. Dezember 2018, nachge-
fahren.
Die Entsorgungstouren vom 
01. Januar 2019 werden auf 
den Mittwoch, 02. Januar 
2019, verschoben. Alle wei-
teren Entsorgungstouren in 
dieser Woche verschieben 
sich um einen Tag, die Frei-
tagstouren finden demzufol-
ge am Samstag, 05. Januar 
2019, statt.
Zu beachten ist auch, dass 
sich in einigen Ortschaften 
vergleichbare Veränderungen 

hinsichtlich der Entsorgungs-
termine der Papiertonnen 
sowie gelben Säcke/gelben 
Tonnen ergeben können. Die 
verbindliche Feiertagsent-
sorgung für alle Städte und 
Gemeinden im Ilm-Kreis kann 
in der Broschüre Leitfaden 
der Abfallwirtschaft für 2018 
bzw. 2019, im Internet unter 
www.aik.ilm-kreis.de sowie in 
der Abfall-App des Ilm-Kreises 
eingesehen werden.
Abfallwirtschaftsbetrieb 
Ilm-Kreis

ÄNDERUNGEN DER ÖFFNUNGSZEITEN DER ENTSORGUNGSANLAGEN 
DES ILM-KREISES
Am 24. und 31. Dezember 
2018 sind die Müllumladesta-
tion Wolfsberg, die Kompos-
tieranlage Am Eich sowie der 
Wertstoffhof in der Werkstatt 
für behinderte Menschen am 

Kesselbrunn des Marienstift 
Arnstadt geschlossen.
Die Verbandsdeponie Re-
hestädt ist am 22., 24., 29. 
und 31. Dezember 2018 ge-
schlossen.

Ab dem 02. Januar 2019 än-
dern sich die Öffnungszeiten 
der Müllumladestation Wolfs-
berg. Die Müllumladestation 
hat ab 2019 von Montag bis 
Freitag von 07:30 bis 12:00 

Uhr und von 13:00 Uhr bis 
16:30 Uhr sowie am Samstag 
von 09:00 bis 11:30 Uhr ge-
öffnet.
Abfallwirtschaftsbetrieb 
Ilm-Kreis

WERTSTOFFPLÄTZE SIND KEINE MÜLLHALDEN
Verpackungsmaterial aus Pa-
pier/Pappe, Glas, Leichtverpa-
ckungen aus Kunststoff sowie 
Metall können im Ilm-Kreis an 
den Wertstoffstandplätzen 
entsorgt werden. Besonders 
zu den bevorstehenden Feier-
tagen kann es passieren, dass 
durch den erhöhten Anfall 
von Verpackungen die Wert-
stoffcontainer überfüllt sind.
Bitte stellen Sie keine Ver-
packungsabfälle neben den 
Containern ab. Nutzen Sie ei-
nen anderen Standplatz oder 
bringen Sie Ihre Verpackungs-
abfälle zu den Wertstoffhöfen 
oder Entsorgungsanlagen im 
Ilm-Kreis.
Leider werden diese Stand-
plätze auch für die illegale 
Entsorgung von Sperrmüll, 
Restabfall oder sogar Bauab-
fälle genutzt. Die so entste-

henden Müllberge neben den 
Wertstoffcontainern sehen 
nicht nur unschön aus, sie 
können auch spielende Kin-
der oder bei austretenden 
gefährlichen Stoffen auch die 
Umwelt gefährden. Der Auf-
wand zur Sauberhaltung der 
Wertstoffstandplätze sowie 
Entsorgung der wilden Müll-
ablagerungen wird immer 
aufwändiger und kostet jähr-
lich viel Geld. Zudem ist diese 
Art der Müllentsorgung illegal 
und kann ein Ordnungswid-
rigkeitsverfahren nach sich 
ziehen, wenn der Verursacher 
festgestellt wird.
In den Wertstoffcontainern 
finden sich zudem vermehrt 
Abfälle, welche dort nicht hi-
neingehören. Die Wertstoff-
container an den Sammel-
plätzen dürfen ausschließlich 

für die Entsorgung von Verpa-
ckungsabfällen aus privaten 
Haushalten genutzt werden. 
Alle anderen Abfälle, auch 
wenn sie teilweise aus dem 
gleichen Material sind, haben 
in den Containern nichts zu 
suchen.
Gewerbetreibende dürfen die 
Wertstoffcontainer an den 
Sammelplätzen nur für haus-
haltstypische Verpackungs-
abfälle in haushaltsüblichen 
Mengen nutzen. Gewerbliche 
Verpackungsabfälle gehören 
nicht in diese Wertstoffcon-
tainer. Sie sind an den Liefe-
ranten zurückzugeben oder 
über Rücknahmesysteme zu 
entsorgen. Ist der Gewer-
bebetrieb an die öffentliche 
Abfallentsorgung im Ilm-Kreis 
angeschlossen, kann er über 
den AIK gebührenfrei eine 

blaue Tonne für Papier/Pappe 
sowie eine gelbe Tonne für 
Leichtverpackungen nutzen.
Die Bevölkerung wird gebe-
ten, aufmerksam zu sein. 
Wenn Beobachtungen zu il-
legalen Entsorgungen oder 
unberechtigter Nutzung 
der Wertstoffcontainer ge-
macht werden, können diese 
im Abfallwirtschaftsbetrieb 
Ilm-Kreis (AIK) unter Tele-
fon 03628 738-921 oder per 
E-Mail an aik@ilm-kreis.
de angezeigt werden. Mel-
den Sie bitte auch überfüllte 
Wertstoffcontainer in Ihrem 
Wohnort, dann kann die Lee-
rung zeitnah organisiert wer-
den.

Abfallwirtschaftsbetrieb 
Ilm-Kreis
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ABFALLENTSORGUNG BEI FROSTIGEN TEMPERATUREN
Wenn die Temperaturen un-
ter null Grad sinken, erreichen 
den Abfallwirtschaftsbetrieb 
Ilm-Kreis (AIK) immer wieder 
Anfragen von Bürgern, weil 
einzelne Abfallbehälter nicht 
vollständig geleert wurden. 
Dies passiert immer dann, 
wenn die Bioabfälle in den 
Biotonnen oder Abfälle in den 
Restmüllgefäßen festgefroren 
sind.
Häufig verursachen nasses 
Laub, andere feuchte Gar-
tenabfälle und auch feuchte 
Asche schon bei geringem 
Frost ein Festfrieren am Ab-
fallbehälter. Die Schüttung 
am Entleerungsfahrzeug ist 
so eingestellt, dass der Be-
hälter mehrmals anschlägt. 
Trotzdem kommt es vor, dass 
einzelne Behälter nicht voll-
ständig geleert werden kön-

nen. Da grundsätzlich der 
Grundstückseigentümer bzw. 
Nutzer der Abfallbehälter da-
für die Verantwortung trägt, 
dass die Abfallbehälter ohne 
Schwierigkeiten und Zeitver-
lust geleert werden können 
(§ 24 Abs. 5 Abfallwirtschafts-
satzung des Ilm-Kreises), ap-
pelliert der AIK an alle Bür-
gerinnen und Bürger, auf die 
richtige Befüllung zu achten.
Grundsätzlich sollte es ver-
mieden werden, nasse Bio-
abfälle, speziell sehr feuchte 
Küchen- oder Gartenabfälle, 
in die Biotonne einzugeben. 
Es wird empfohlen, die Bioab-
fälle, soweit dies möglich ist, 
abtropfen zu lassen und mit 
Zeitungs- oder Küchenpapier 
zu umwickeln. Dabei ist es 
wichtig, die Bioabfälle keines-
falls in die Tonne zu pressen. 

Weiterhin kann die Biotonne 
nach der Leerung mit etwas 
geknülltem Zeitungspapier 
(kein Hochglanzpapier) oder 
Pappe ausgelegt werden, um 
die Feuchtigkeit zu binden. 
Auch als Zwischeneingabe ist 
Knüllpapier in geringen Men-
gen geeignet, da hierdurch 
das starke Verdichten der Bio-
abfälle verhindert und auch 
die Feuchtigkeit, die das Ge-
frieren begünstigt, gebunden 
wird. Festgefrorene Abfälle 
können vorsichtig mit einem 
Spaten von der Innenwand 
gelöst werden.
Den Beschäftigten der Ent-
sorgungsunternehmen ist es 
aus arbeitsschutzrechtlichen 
Gründen untersagt, die Ab-
fälle in den Biotonnen me-
chanisch zu lösen, um eine 
vollständige Entleerung abzu-

sichern. Das Lockern der Ab-
fälle im Behälter ist Aufgabe 
des Nutzers.
Sollte es dennoch passieren, 
dass der Abfallbehälter nicht 
vollständig geleert wurde, be-
steht kein Anspruch auf eine 
gebührenfreie Nachentlee-
rung durch die beauftragten 
Dritten des Ilm-Kreises.
Um Entsorgungsengpässe 
zu vermeiden, kann man im 
AIK Restabfallsäcke für 1,15 
Euro (40 Liter) bzw. 2,00 Euro 
(70 Liter) und Bioabfallsäcke 
für 1,50 Euro (120 Liter) pro 
Stück erwerben. Diese kön-
nen zu den nächsten Entsor-
gungsterminen neben den 
jeweiligen Abfallbehältern zur 
Abfuhr bereitgestellt werden.

Abfallwirtschaftsbetrieb
Ilm-Kreis

LEITFADEN DER ABFALLWIRTSCHAFT IM ILM-KREIS 2019
Ab dem 12. Dezember 2018 
werden die knapp 60.000 Ex-
emplare der Broschüre „Leit-
faden der Abfallwirtschaft im 
Ilm-Kreis 2019“ an alle Haus-
halte und Gewerbetreiben-
de des Landkreises verteilt. 
Wer seinen Leitfaden nach 
der darauffolgenden Woche 
noch nicht erhalten hat, wen-
det sich bitte umgehend an 
den Abfallwirtschaftsbetrieb 
Ilm-Kreis (AIK) unter Telefon 
03628 738-921.
Wie gewohnt erscheint der 
Leitfaden in sieben verschie-
denen Ausgaben je nach 
Entsorgungsgebiet. Zu be-
achten ist dabei, dass in der 
Broschüre noch nicht alle Ge-
meindefusionen berücksich-
tigt werden konnten, da das 
zweite Thüringer Gesetz zur 
freiwilligen Neugliederung 
kreisangehöriger Gemeinden 
zum Zeitpunkt des Druckes 

lediglich im Entwurf vorlag. 
Auch die Entsorgungstermine 
für die Gemeinden Schmie-
defeld und Gehlberg sind mit 
abgedruckt.
Das Gebührensystem und die 
Gebührensätze gelten unver-
ändert auch für das Jahr 2019 
weiter. Die wesentlichen Ge-
bührensätze sowie eine um-
fangreiche Erläuterung des 
Identsystems sind auf den 
ersten Seiten zu finden.
Weiterhin sind zahlreiche In-
formationen über die öffentli-
che Abfallentsorgung enthal-
ten. Am Ende der Broschüre 
sind alle Abfallentsorgungs-
termine 2019 für Rest- und 
Bioabfall, Papier, Leichtver-
packungen, E-Schrott und 
Sonderabfall übersichtlich 
für jede Stadt bzw. Gemein-
de aufgeführt. Zu beachten 
ist, dass sich über den Jah-
reswechsel Veränderungen 

in den Entsorgungstouren 
ergeben können. Informie-
ren Sie sich im Leitfaden über 
die Entsorgungstermine Ihrer 
Stadt bzw. Gemeinde.
Vier Antragsformulare zu 
nachfolgenden Themen be-
finden sich in der Broschü-
re: die Anmeldung privater 
Grundstücke an die öffent-
liche Abfallentsorgung, das 
SEPA-Lastschriftmandat, die 
gebührenpflichtige Contai-
nerbestellung sowie die Be-
stellung einer Biotonne bzw. 
Antrag auf Befreiung vom 
Anschluss- und Überlassungs-
zwang an die Biotonne. Die 
Anträge zur gebührenfreien 
Sperrmüllentsorgung sowie 
E-Schrottabholung sind nicht 
in der Broschüre abgedruckt, 
diese werden nur an den je-
weiligen Grundstückseigentü-
mer gemeinsam mit dem Ge-
bührenbescheid versendet.

Informationen über die öf-
fentliche Abfallwirtschaft 
im Ilm-Kreis und die Entsor-
gungstermine für das Jahr 
2019 können auch im Internet 
unter www.aik.ilm-kreis.de 
abgerufen werden. Die Termi-
ne auf der Homepage werden 
derzeit noch aktualisiert. Als 
zusätzlicher Service werden 
die Entsorgungskalender für 
jede Stadt bzw. Gemeinde als 
PDF-Datei zum Download und 
Ausdrucken zur Verfügung ge-
stellt.
Nutzen Sie auch unsere neue 
Abfall-App des Ilm-Kreises, 
kostenlos erhältlich in den 
jeweiligen App-Stores. In der 
Broschüre ist ein QR-Code 
zum direkten Download ab-
gedruckt.

Abfallwirtschaftsbetrieb 
Ilm-Kreis

ENTSORGUNGSTERMINE FÜR GRÄFENRODA IM LEITFADEN  
DER ABFALLWIRTSCHAFT 2019 IM ILM-KREIS
In der neuen Broschüre „Leit-
faden der Abfallwirtschaft im 
Im-Kreis 2019“, welche ab 
dem 12. Dezember 2018 im 
gesamten Ilm-Kreis verteilt 
wird, haben sich leider Fehler 

eingeschlichen. In Gräfenro-
da wurden die falschen Res-
tabfall-Entsorgungstermine 
abgedruckt. Weiterhin fehlt 
die Sondertour für Gräfen-
roda-Dörrberg komplett. Auf 

der Homepage www.aik.ilm-
kreis.de sowie in der Abfall-
App des Ilm-Kreises sind die 
Entsorgungstermine korrekt 
aufgeführt.

Nachfolgend sind die korrek-
ten Entsorgungstermine für 
Gräfenroda sowie für Gräfen-
roda-Dörrberg abgedruckt.
Abfallwirtschaftsbetrieb 
Ilm-Kreis

➤➤➤ Lesen Sie hierzu weiter auf der nächsten Seite ➤➤➤
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ÄNDERUNG EINIGER ABFALLENTSORGUNGSTERMINE AB 2019
In der überwiegenden An-
zahl der Städte und Gemein-
den des Ilm-Kreises ändert 
sich der Entsorgungstag für 
Rest- und Bioabfall über den 
Jahreswechsel nicht. In eini-
gen Städten, Gemeinden bzw. 
Straßen wird ab Januar 2019 
eine Tourenplanänderung 
vorgenommen. Hintergrund 
hierfür ist die Verschiebung 
der Rest- und Bioabfallmen-
gen im Ilm-Kreis. Aufgrund 
der weiteren Umsetzung des 
Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes bezüglich der getrennten 
Erfassung von Bioabfällen 
konnten im Landkreis weitere 
Grundstücke mit einer Bio-
tonne ausgerüstet werden. 
Die steigende Anzahl der Bio-
tonnen machte eine Optimie-
rung der Entsorgungstouren 
für Rest- und Bioabfall erfor-
derlich. Aber nicht nur die 

Wirtschaftlichkeit des Entsor-
gers spielt hierbei eine Rolle, 
sondern auch die möglichst 
gleichmäßige Auslastung der 
Entsorgungsanlagen Müllum-
ladestation Wolfsberg und 
Kompostieranlage Am Eich.
In nachfolgenden Städten 
und Gemeinden ändert sich 
entweder der Entsorgungstag 
für Rest- und Bioabfall, die Ka-
lenderwoche oder beides:
Gräfenroda, Neustadt, Groß-
breitenbach, Altenfeld, Stütz-
erbach, Gehlberg, Hammers-
feld, Ehrenstein, Döllstedt, 
Nahwinden, Großliebringen, 
Kleinliebringen, Geilsdorf, 
Gösselborn, Singen, Dörnfeld, 
Cottendorf, Griesheim so-
wie Ilmenau und die Ortstei-
le Unterpörlitz, Oberpörlitz, 
Manebach, Roda, Gehren, 
Langewiesen, Oehrenstock, 
Wümbach.

Durch die Tourenplanände-
rung zum Jahreswechsel er-
geben sich in den Ortschaften 
Gehren, Langewiesen und 
Oehrenstock Abstände in der 
Restabfallentsorgung von bis 
zu drei Wochen. Damit über 
die Feiertage die Restabfall-
behälter nicht überquellen, 
wird in den drei Ortschaften 
in der ersten Woche im Jahr 
2019 statt Bioabfall Restab-
fall entsorgt. Damit finden zu 
Jahresbeginn zwei Restabfall-
Entsorgungstouren hinter-
einander statt – am Freitag, 
dem 04. Januar und am Don-
nerstag, dem 10. Januar 2019. 
Danach geht es im gewohn-
ten 14-tägigen Rhythmus ab-
wechselnd mit Bioabfall und 
Restabfall weiter.
Auch im Bereich der Ent-
sorgung von Papier/Pappe 
über die blaue Tonne sowie 

Leichtverpackungen über die 
gelbe Tonne gibt es in einigen 
Städten und Gemeinden Än-
derungen. In Rudisleben wird 
aufgrund einer Tourenplanän-
derung und des daraus resul-
tierenden großen Abstandes 
der Entsorgungstermine am 
Donnerstag, dem 03. Januar 
2019 eine Sondertour für Pa-
pier/Pappe eingerichtet.
Informieren Sie sich recht-
zeitig über die Entsorgungs-
termine für das Jahr 2019 
in der Broschüre „Leitfaden 
der Abfallwirtschaft im Ilm-
Kreis 2019“, im Internet unter 
www.aik.ilm-kreis.de sowie 
über die Abfall-App des Ilm-
Kreises.

Abfallwirtschaftsbetrieb
Ilm-Kreis

 STELLENAUSSCHREIBUNG

An der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau, Hauptstelle Ilme-
nau, ist ab voraussichtlich 01.04.2019

1 Stelle als Sachbearbeiter/in Verwaltung 
und Öffentlichkeitsarbeit

zu besetzen.
Die Tätigkeit umfasst den Anmeldebereich der Volkshoch-
schule für die Kursteilnehmer/innen, die Datenpflege und die 
Öffentlichkeitsarbeit.

Die Besetzung erfolgt in den ersten 6 Monaten befristet zum 
Zwecke der Erprobung.

Folgende Aufgaben sind im Wesentlichen zu erfüllen:
• Entgegennahme und Bearbeitung aller Anmeldungen 

und Kursanfragen
• Führung der Ablagen von Teilnehmer- und Dozentenun-

terlagen
• Ausfertigung von Teilnahmebescheinigungen, Verträgen 

und anderen Kursunterlagen
• Datenpflege im Verwaltungsprogramm der Volkshoch-

schule
• Erstellung von Plakaten und digitalen Vorlagen für Wer-

bezwecke
• Protokollführung bei Dienstbesprechungen
• Erstellen von Auswertungen und Statistiken
• Führung des Archivs

Erwartet werden:
• Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung
• Computerkenntnisse und sicherer Umgang mit Microsoft 

Office-Anwendungen sowie SQL-Datenbanken
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Bereitschaft zu teamorientiertem Arbeiten, ganzheitliche 

Denkweise

• Serviceorientierung, Kundenfreundlichkeit
• Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungsseminaren 

und Fachkonferenzen
• Bereitschaft zur Arbeit auch außerhalb der üblichen Ar-

beitszeiten
Die Bezahlung erfolgt in der Entgeltgruppe 7 des Tarifvertra-
ges für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung besonders 
bevorzugt.

Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen 
(Lebenslauf, Schulabschluss- und Ausbildungszeugnisse usw.) 
sind im verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Stellen-
ausschreibung 2018/58“ bis zum 03.01.2019 an folgende Ad-
resse zu richten:
 Landratsamt Ilm-Kreis
 Personal- und Schulverwaltungsamt
 Ritterstraße 14
 99310 Arnstadt

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Die Bewerbungs-
unterlagen verbleiben beim Ilm-Kreis und werden nur zurück-
gesandt, wenn den Unterlagen ein adressierter und ausrei-
chend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Die Unterlagen 
nicht berücksichtigter Bewerber/innen werden nach Ab-
schluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.
Ihre Datenschutzrechte ergeben sich aus der DSGVO und 
dem Thüringer Datenschutzgesetz. Personenbezogene Da-
ten werden ausschließlich für das Auswahl- und Stellenbe-
setzungsverfahren verwendet, für die Dauer des Verfahrens 
gespeichert und nach dessen Abschluss gelöscht.

P. Enders
Landrätin
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 STELLENAUSSCHREIBUNG

Im Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis ist voraussichtlich ab 
dem 01.05.2019 eine Stelle als

Sachbearbeiter/in Entsorgungslogistik  
und Abfallberatung

zu besetzen.

Die Besetzung erfolgt in den ersten 6 Monaten befristet zum 
Zwecke der Erprobung.

Folgende Aufgaben sind im Wesentlichen zu erfüllen:
• Durchführung von Beratungen in abfallwirtschaftlichen 

Angelegenheiten
• Weiterentwicklung und Umsetzung von Abfallwirt-

schaftskonzepten
• Umsetzung der Abfallwirtschafts- und Gebührensatzung, 

ggf. Durchsetzung eines Anschlusszwanges an öffentliche 
Entsorgungsanlagen

• Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit
• Entwicklung/Umsetzung eines Abfallmanagements (z. B. 

neue Entsorgungswege aufzeigen)
• Mitwirkung bei der Vergabe von Dienstleistungen sowie 

der Koordinierung und Abrechnung der Vertrags- und 
Aufgabenerfüllung beauftragter Dritter

• Durchführung des elektronischen Nachweisverfahrens 
für gefährliche Abfälle

• Führung von Mengenstatistiken
• Datenanalysen aus vorhandenen Datenbanken
• Betreuung der Homepage des AIK

Erwartet werden:
• Abgeschlossene Hochschulbildung in den Fachbereichen 

Abfall-, Entsorgungs- oder Umweltschutztechnik, Ab-
schluss als Verwaltungsfachwirt/in, FL II oder vergleich-
bar

• Einschlägiges Praxis- und Fachwissen im Bereich der Ab-
fallwirtschaft und des Abfallrechtes sowie Kenntnisse 
zu fachübergreifenden tangierten Rechtsbereichen (z.B. 
Wasser, Bodenschutz und Baurecht)

• Führerschein für PKW (Klasse B) und Bereitschaft zur 
Nutzung des eigenen PKW für dienstliche Zwecke

• Computerkenntnisse, insbesondere sichere Anwendung 
von MS-Office-Produkten (Word, Excel, Access) und 
Kenntnisse im Umgang mit Datenbanken (SQL-Abfragen)

• Kenntnisse im Verwaltungsrecht und kaufmännische Fä-
higkeiten

 STELLENAUSSCHREIBUNG

Im Abfallwirtschaftsbetrieb des Landratsamtes Ilm-Kreis AIK 
ist voraussichtlich ab dem 01. Mai 2019 eine Stelle als

Sachbearbeiter/in Gebühren
mit 36 Wochenstunden zu besetzen. Neben Aufgaben im Be-
reich Entsorgungsgebühren sind vertretungsweise Sekretari-
atsarbeiten mit zu übernehmen.

Die Besetzung erfolgt in den ersten sechs Monaten befristet 
zum Zwecke der Erprobung.

Folgende Aufgaben sind im Wesentlichen zu erfüllen:
• Gebührenveranlagung im privaten und gewerblichen Be-

reich
• Gebührenbescheiderstellung
• Widerspruchsbearbeitung
• Schriftverkehr, Absicherung Sprechzeiten
• Stammdatenpflege
• Wahrnehmung von Sekretariats- und Organisationsauf-

gaben inklusive
• Postverkehr, Schreibarbeiten, Ablage, Besucherempfang

Erwartet werden:
• Abgeschlossene Berufsausbildung als Kauffrau/.-mann 

für Büromanagment, Verwaltungsfachangestellte/r, FL I, 
oder vergleichbarer Abschluss

• Einschlägige Berufserfahrung im Umfeld des öffentlichen 
Dienstes, insbesondere Benutzungsgebühren

• Kenntnisse im Verwaltungsrecht
• Sehr gute EDV-Kenntnisse (Windows, MS-Office)
• Engagierte und selbstständige Arbeitsweise
• Teamgeist, serviceorientiertes und bürgerfreundliches 

Auftreten auch in Konfliktsituationen
• Bereitschaft zur Weiterbildung

• Fahrerlaubnis für PKW und Bereitschaft zur Nutzung des 
eigenen PKW für dienstliche Zwecke

Wünschenswert wären:
• praktische Erfahrungen in dem Gebührenveranlagungs-

programm ACS

Die Bezahlung erfolgt in der Entgeltgruppe 6 des Tarifvertra-
ges für den öffentlichen Dienst (TVöD)

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung besonders 
bevorzugt.

Schriftliche Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen 
(Lebenslauf, Schulabschluss- und Ausbildungszeugnisse 
usw.) sind im verschlossenem Umschlag mit der Aufschrift 
„Stellenausschreibung Sachbearbeiter/ in Gebühren bis zum 
11.01.2019 an folgende Adresse zu richten:
 Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis
 Schönbrunnstraße 8
 99310 Arnstadt

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Die Bewerbungs-
unterlagen verbleiben beim Ilm-Kreis und werden nur zu-
rückgesandt, wenn den Unterlagen ein adressierter und 
ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Die Da-
tenschutzrechte ergeben sich aus der DSGVO und dem Thü-
ringer Datenschutzgesetz. Personenbezogene Daten werden 
ausschließlich für das Auswahl- und Stellenbesetzungsverfah-
ren verwendet, für die Dauer des Verfahrens gespeichert und 
nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.

P. Enders
Landrätin

>> lesen Sie hierzu weiter auf der nächsten Seite >>
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 STELLENAUSSCHREIBUNG

Im Abfallwirtschaftsbetrieb des Landratsamtes Ilm-Kreis AIK 
ist voraussichtlich ab dem 01. Mai 2019 eine Stelle als

Bilanzbuchhalter/in / Sachbearbeiter/in 
Finanzbuchhaltung

zu besetzen.

Die Besetzung erfolgt in den ersten sechs Monaten befristet 
zum Zwecke der Erprobung.

Folgende Aufgaben sind im Wesentlichen zu erfüllen:
• Finanzbuchhaltung
• Führung der Barkasse
• Anlagen- und Inventarbuchhaltung
• Diverse Aufgaben zur Unterstützung und Vertretung der 

Abteilungsleitung Betriebswirtschaft

Erwartet werden:
• Abgeschlossene Ausbildung zur/zum Bilanzbuchhalter/in 

oder vergleichbare Ausbildung
• Einschlägige Berufserfahrung im Umfeld des öffentlichen 

Dienstes, insbesondere Finanzwesen
• Kenntnisse im Verwaltungsrecht
• Sehr gute EDV-Kenntnisse (Windows, MS-Office) und vor-

zugsweise praktische Kenntnisse im Finanzbuchhaltungs-
programm SBS Rewe und dem Gebührenveranlagungs-
programm ACS

• Engagierte und selbstständige Arbeitsweise
• Teamgeist, serviceorientiertes und bürgerfreundliches 

Auftreten auch in Konfliktsituationen
• Bereitschaft zur Weiterbildung

• Fahrerlaubnis für PKW und Bereitschaft zur Nutzung des 
eigenen PKW für dienstliche Zwecke

Die Bezahlung erfolgt in der Entgeltgruppe 8 des Tarifvertra-
ges für den öffentlichen Dienst ( TVöD)

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung besonders 
bevorzugt.

Schriftliche Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen 
(Lebenslauf, Schulabschluss- und Ausbildungszeugnisse usw.) 
sind im verschlossenem Umschlag mit der Aufschrift „Stel-
lenausschreibung Bilanzbuchhalter/in / Sachbearbeiter/ in 
Finanzbuchhaltung bis zum 11.01.2019 an folgende Adresse 
zu richten:
 Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis
 Schönbrunnstraße 8
 99310 Arnstadt

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Die Bewerbungs-
unterlagen verbleiben beim Ilm-Kreis und werden nur zu-
rückgesandt, wenn den Unterlagen ein adressierter und 
ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Die Da-
tenschutzrechte ergeben sich aus der DSGVO und dem Thü-
ringer Datenschutzgesetz. Personenbezogene Daten werden 
ausschließlich für das Auswahl- und Stellenbesetzungsverfah-
ren verwendet, für die Dauer des Verfahrens gespeichert und 
nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.

P. Enders
Landrätin

 FORTSETZUNG STELLENAUSSCHREIBUNG SACHBEARBEITER/IN ENTSORGUNGSLOGISTIK UND ABFALLBERATUNG

• Korrektes und sicheres Auftreten und Verhandlungsge-
schick auch in Konfliktsituationen bzw. Einfühlungsver-
mögen im Umgang mit Bürgern

• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und -bereitschaft
• Bereitschaft zur Weiterbildung und zur Arbeit auch au-

ßerhalb der betriebsüblichen Zeiten

Wünschenswert wären:
• Kenntnisse über Beschaffenheit und Einteilung von Bau-

abfällen sowie deren spezifische Entsorgung
Die Bezahlung erfolgt nach Entgeltgruppe E 9 b des Tarifver-
trages für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung besonders 
bevorzugt.

Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen 
(Lebenslauf, Schulabschluss- und Ausbildungszeugnisse usw.) 
sind im verschlossenen Umschlag mit Aufschrift „Stellenaus-

schreibung Abfallberater“ bis zum 11.01.2019 an folgende 
Adresse zu richten:
 Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis
 Schönbrunnstraße 8
 99310 Arnstadt

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Die Bewer-
bungskosten verbleiben beim Ilm-Kreis und werden nur 
zurückgesandt, wenn den Unterlagen ein adressierter und 
ausreichend frankierter Briefumschlag beigefügt ist. Die Da-
tenschutzrechte ergeben sich aus der DSGVO und dem Thü-
ringer Datenschutzgesetz. Personenbezogene Daten werden 
ausschließlich für das Auswahl- und Stellenbesetzungsverfah-
ren verwendet, für die Dauer des Verfahrens gespeichert und 
nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.

Petra Enders
Landrätin
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 STELLENAUSSCHREIBUNG

Die Gemeinde Amt Wachsenburg sucht zum nächst mögli-
chen Zeitpunkt mehrere

pädagogische Fachkräfte (m/w/d) für die 
kommunalen Kindertagesstätten.

Der Einsatz erfolgt in allen Altersgruppen.
Von den Bewerbern (m/w/d) wird neben der geforderten 
fachlichen Qualifikation als staatlich anerkannte/r Erzieher/
in oder einem vergleichbaren Abschluss gemäß ThürKitaG 
erwartet, dass sie sich mit der bestehenden Konzeption der 
Einrichtungen inhaltlich auseinandersetzen und die gesetzten 
pädagogischen Schwerpunkte mittragen und aktiv unterstüt-
zen. Darüber hinaus wird in der täglichen Aufgabenwahrneh-
mung ein hohes Maß an Verantwortungsbereitschaft, Flexibi-
lität und Zuverlässigkeit erwartet. Teamarbeit sollte ebenso 
zu Ihren Stärken gehören. Wünschenswert, aber nicht Bedin-
gung, sind Erfahrungen in der offenen Arbeit.

Allgemeine Angaben
Die Einstellung erfolgt grundsätzlich mit einer regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit von 40h. Die Vergütung erfolgt 
in Abhängigkeit der persönlichen Voraussetzungen gemäß 
TVÖD-SuE.

Wünschenswert sind ebenso Bewerbungen von Berufsein-
steigern. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung be-
sonders bevorzugt.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, 
Schulabschluss- und Ausbildungszeugnisse, Arbeitszeugnisse 
usw.) richten Sie bitte bis zum 28.02.2019 an die
 Gemeinde Amt Wachsenburg
 Erfurter Straße 42
 99334 Amt Wachsenburg
 oder per E-Mail an
 info@amt-wachsenburg.de

Ihre Fragen beantwortet Ihnen
Christopher Steinbrück
Geschäftsleitender Bediensteter
Tel. 03628-911202

Schwerbehinderte Bewerber/-innen (m/w/d) finden bei glei-
cher Eignung bevorzugt Berücksichtigung.

Mit der Einreichung der Bewerbung erteilen Sie der Gemein-
deverwaltung Amt Wachsenburg ausdrücklich die Zustim-
mung, Ihre an uns übermittelten personenbezogenen Daten 
durch hierfür befugte Personen zum Zweck des Stellenbeset-
zungsverfahrens gemäß EU-DSGVO zu erfassen und zu nut-
zen. Des Weiteren werden aus den Bewerbungsunterlagen 
das Bewerbungsschreiben, der Lebenslauf, die Zeugnisse, 
Zertifikate, Nachweis über eine Schwerbehinderung etc. er-
fasst.

Die Gemeindeverwaltung versichert, dass nur der interne 
Personenkreis, der unmittelbar in das Stellenbesetzungsver-
fahren einbezogen ist, Kenntnisse dieser Daten erhält. Eine 
darüber hinausgehende Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Der Wi-
derruf führt zum Ausschluss aus dem laufenden Verfahren. 
Ihre Datenschutzrechte ergeben sich aus der EU-DSGVO und 
dem Thüringer Datenschutzgesetz. Nach Abschluss des Stel-
lenbesetzungsverfahrens werden die Bewerbungen, die nicht 
berücksichtigt wurden, ordnungsgemäß vernichtet.

Im Zusammenhang mit der Bewerbung anfallende Kosten 
können nicht erstattet werden.

gez.
Uwe Möller
Bürgermeister

Amtlicher Teil

TERMIN UND TAGESORDNUNG DER NÄCHSTEN KREISTAGSSITZUNG
Die 32. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der Wahlperiode 
2014 bis 2019 findet am 19. Dezember 2018, 14:00 Uhr, in der 
Stadthalle Arnstadt, Brauhausstraße 1 - 3 statt.

Tagesordnung:

1.1 Eröffnung und Begrüßung
1.2 Feststellung der ordnungs- und termingemäßen Einla-

dung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
1.3 Entscheidung über die vorgeschlagene Tagesordnung
1.4 Beschlussfassung zur Genehmigung der Niederschrift 

über die 31. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der 
Wahlperiode 2014 bis 2019 vom 7. November 2018

2. Kontrolle der Realisierung der Festlegungen aus der 31. 
Sitzung vom 7. November 2018 des Kreistages des Ilm-
Kreises der Wahlperiode 2014 bis 2019

3. Anfragen der Kreistagsmitglieder
4. Haushaltsplanung des Ilm-Kreises für das Jahr 2019
4.1 ggf. Grundsatzbeschluss zur Sanierung des Objektes Arn-

stadt, Lindenallee 10 (ehem. FH Kunst)

4.2 Konzept zur Sanierung und ggf. Erweiterung der Grund-
schule „An der Wachsenburg“ Holzhausen

4.3 Einbringung der Haushaltssatzung und des Haushaltspla-
nes des Ilm-Kreises für das Haushaltsjahr 2019 sowie des 
Finanzplanes des Ilm-Kreises für die Jahre 2018 bis 2022

5. Bürgerfragestunde in der Zeit von 15:30 bis 16:30 Uhr
6. Anträge, Informationen und Mitteilungen
6.1 Beantwortung der Anfragen der Kreistagsmitglieder
6.2 Informationen aus der Sitzung des Kreisausschusses des 

Kreistages des Ilm-Kreises vom 28. November 2018
6.3 Informationen des Jobcenters Ilm-Kreis zur Arbeits-

marktsituation im Ilm-Kreis - Stand November 2018
6.4 Informationen der Landrätin (Tischvorlage)
6.5 Sonstiges
7. Entscheidung von Beschlussvorlagen
7.1 Bildung eines Kinder- und Jugendbeirates im Ilm-Kreis
7.1.1 Festlegung der Zusammensetzung und Aufgaben des 

Kinder- und Jugendbeirates für den Ilm-Kreis
7.1.2 1. Änderungssatzung zur Satzung des Jugendamtes des 

Ilm-Kreises
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7.2 Bestätigung einer Zweckvereinbarung zwischen dem 
Landkreis Ilm-Kreis und der Stadt Suhl zur Regelung der 
öffentlichen Abfallentsorgung, die Gemeinden Gehlberg 
und Schmiedefeld betreffend, nach Inkrafttreten des 
Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreis-
angehöriger Gemeinden im Jahr 2019 (ThürGNGG 2019)

7.3 Beratung und Beschlussfassung zur Ausgestaltung des 
Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Ergebnis 
des Beschlusses des OLG Jena vom 24. Oktober 2018

7.4 Bestätigung einer überplanmäßigen Ausgabe im Verwal-
tungshaushalt bei der Haushaltsstelle Unterhaltung an 
Schulen

7.5 Bestätigung von außer- und überplanmäßigen Ausgaben 
im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

7.6 Darlehensaufnahme zur Finanzierung von Maßnahmen 
des Vermögenshaushaltes des Landkreises Ilm-Kreis im 
Rahmen der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2017

8. Beratung in nicht öffentlicher Sitzung

NEUFASSUNG DER HAUPTSATZUNG DES ILM-KREISES
Aufgrund der Bestimmungen des Artikel 3 der 3. Änderungs-
satzung zur Hauptsatzung des Ilm-Kreises vom 25. September 
2018, veröffentlicht im Amtsblatt des Ilm-Kreises Nr. 10/2018 
vom 30. Oktober 2018 wird nachstehend der Wortlaut der 
Hauptsatzung des Ilm-Kreises vom 28. Januar 2015, veröffent-
licht im Amtsblatt des Ilm-Kreises Nr. 2/2015 vom 3. Februar 
2015, in der Fassung der 2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung 
des Ilm-Kreises vom 18. Juli 2018, veröffentlicht im Amtsblatt 
des Ilm-Kreises Nr. 8/2018 vom 28. August 2018, veröffentlicht:

Hauptsatzung des Ilm-Kreises
Inhaltsverzeichnis:
§ 1 Name, Gebiet, Sitz
§ 2 Wappen, Flagge und Dienstsiegel

§ 3 Mitglieder des Kreistages
§ 4 Vorsitz im Kreistag
§ 5 Erste Kreistagssitzung nach der Wahl
§ 6 Pflichten
§ 7 Verpflichtung zur Wahrnehmung der Aufgaben
§ 8 Auskunft und Akteneinsicht
§ 9 Kreisausschuss, weitere Ausschüsse und sonstige Gremien
§ 10 Ausländerbeirat
§ 11 Weitere Beiräte
§ 12 Ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter
§ 13 Ehrenbezeichnung
§ 14 Entschädigung
§ 15 Verdienstausfallersatz

BESCHLÜSSE BESCHLIESSENDER AUSSCHÜSSE
Ausschuss für Bau, Wirtschaft und Verkehr
Beschlossen in nicht öffentlicher Sitzung:
Beschluss-Nr. 091-18/31/BWV (27. August 2018)
Der Firma TEAG Thüringer Energie AG, Schwerborner Straße 30, 
99087 Erfurt, wird der Zuschlag für die Lieferung von Erdgas für 
die Liegenschaften des Landratsamtes Ilm-Kreis im Netzgebiet 
der TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG mit einer Ver-
tragslaufzeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 erteilt.

Beschluss-Nr. 092-18/31/BWV (27. August 2018)
Der Firma Verwaltungs- und Gebäudeservice Ilmkreis GmbH, 
Ohrdrufer Straße 69, 99310 Arnstadt, wird der Zuschlag für 
die Generalsanierung der Schulsporthalle Marlishausen - Los 4 
Rohbauarbeiten - erteilt.

Beschluss-Nr. 095-18/32/BWV (24. September 2018)
Der Firma STRABAG AG, Niederlassung Arnstadt, Ichtershäuser 
Straße 80, 99310 Arnstadt, wird der Zuschlag für den 2. Bau-
abschnitt, Ausbau Rad-Gehweg K 13 Arnstadt, freie Strecke, 
erteilt.

Beschluss-Nr. 096-18/32/BWV (24. September 2018)
Der Firma Ziegler GmbH, 09241 Mühlau, Neue Str. 1, wird der 
Zuschlag für die Lieferung incl. Aufbau und Beladung eines 
Tanklöschfahrzeuges TLF 4000 erteilt.

Beschluss-Nr. 098-18/33/BWV (29. Oktober 2018)
Der Firma Brillant GmbH, Mühltorstraße 6 - 8, 98527 Suhl, wird 
der Zuschlag für die Reinigung des Staatlichen Gymnasiums 
„Am Lindenberg“ Ilmenau mit einer Vertragslaufzeit von 3 Jah-
ren erteilt.

Beschluss-Nr. 099-18/33/BWV (29. Oktober 2018)
Der Firma Brillant GmbH, Mühltorstraße 6 - 8, 98527 Suhl, wird 
der Zuschlag für die Reinigung des Staatlichen Gymnasiums 
„Goetheschule Ilmenau“ Ilmenau, Haus 1, mit einer Vertrags-
laufzeit von 3 Jahren erteilt.

Beschluss-Nr. 100-18/33/BWV (29. Oktober 2018)
Der Firma Brillant GmbH, Mühltorstraße 6 - 8, 98527 Suhl, wird 
der Zuschlag für die Reinigung der Staatlichen Grundschule 

„Am Stollen“ Ilmenau (Los 1) mit einer Vertragslaufzeit von 3 
Jahren erteilt.

Beschluss-Nr. 101-18/33/BWV (29. Oktober 2018)
Der Firma Brillant GmbH, Mühltorstraße 6 - 8, 98527 Suhl, wird 
der Zuschlag für die Grund- und Unterhaltsreinigung der Staatli-
chen Grundschule „Ziolkowski“ Ilmenau mit einer Vertragslauf-
zeit von 3 Jahren erteilt.

Beschluss-Nr. 102-18/33/BWV (29. Oktober 2018)
Der Firma Brillant GmbH, Mühltorstraße 6 - 8, 98527 Suhl, wird 
der Zuschlag für die Reinigung der Staatlichen Regelschule „Ge-
schwister Scholl“ Ilmenau mit einer Vertragslaufzeit von 3 Jah-
ren erteilt.
Kreisausschuss
Beschluss-Nr. 049-18/32./KA (17. Oktober 2018)
Die Niederschriften über die Kreistagssitzungen und die Proto-
kolle über die Sitzungen der Ausschüsse des Kreistages werden 
nicht mehr als Verlaufsprotokoll sondern als Festlegungsproto-
koll verfasst.
Auf den Mindestinhalt nach § 22 Abs. 4 Geschäftsordnung für 
den Kreistag des Ilm-Kreises wird verwiesen.
Jugendhilfeausschuss
Beschluss-Nr. 135-18/22./JHA (21. August 2018)
Die Armutspräventionsstrategie des Ilm-Kreises wird in der 
vorliegenden Fassung vom 03. August 2018 bestätigt und dem 
Kreistag des Ilm-Kreises zur Beschlussfassung empfohlen.

Beschluss-Nr. 136-18/22./JHA (21. August 2018)
Dem Antrag der Kinder-Computerschule Arnstadt e. V. auf Ko-
finanzierung des Projektes „PC-Frühförderung für Vorschulkin-
der und Grundschüler“ mit einer Fördersumme von bis zu 1.755 
€ zur Finanzierung von Aufwandsentschädigungen im Zeitraum 
01.08. - 31.12.2018 wird zugestimmt.

Beschluss-Nr. 137-18/22./JHA (21. August 2018)
Dem Antrag des Fördervereins der ImPULS-Schule Schmiede-
feld e. V. auf Kofinanzierung von Arbeitsgemeinschaften an der 
Schule mit einer Fördersumme von bis zu 1.000 € zur Finan-
zierung von Aufwandsentschädigungen im Zeitraum 13.08. - 
31.12.2018 wird zugestimmt.
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§ 16 Aufwandsentschädigung für den Kreistagsvorsitz, die 
Vorsitzenden weiterer Ausschüsse und die Fraktionsvor-
sitzenden

§ 17 Entschädigung der ehrenamtlichen Kreiswegewarte für 
das Wanderwegenetz sowie das Radwegenetz des Ilm-
Kreises

§ 18 Landrat
§ 19 Beigeordnete
§ 20 Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Beige-

ordneten
§ 21 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid
§ 22 Bekanntmachungen und Bekanntgaben
§ 23 Sonstige Regelungen
§ 24 In-Kraft-Treten

Anlage:
Karte Ilm-Kreis - Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften

Der Ilm-Kreis erlässt auf der Grundlage des § 99 Abs. 1 der Thü-
ringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommu-
nalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 10. April 2018 (GVBl. S. 74), folgende Haupt-
satzung des Ilm-Kreises vom 28. Januar 2015, veröffentlicht im 
Amtsblatt des Ilm-Kreises Nr. 2/2015 vom 3. Februar 2015, in 
der Fassung der 3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des 
Ilm-Kreises vom 25. September 2018, veröffentlicht im Amts-
blatt des Ilm-Kreises Nr. 10/2018 vom 30. Oktober 2018:

§ 1
Name, Gebiet, Sitz

1. Der Landkreis führt den Namen Ilm-Kreis.
2. Das Gebiet des Ilm-Kreises erstreckt sich gemäß § 11 Thürin-

ger Neugliederungsgesetz vom 16. August 1993 und unter 
Berücksichtigung des § 5 Thüringer Neugliederungsgesetz 
kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2012 vom 11. Dezem-
ber 2012 und der Thüringer Verordnungen über die Ände-
rung der Gebiete des Landkreises Gotha und des Ilm-Kreises 
vom 18. Juni 2002 sowie über die Änderung der Grenzen 
des Ilm-Kreises und des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt 
vom 21. Mai 2012 und 22. November 2012 sowie vom 6. Ja-
nuar 2013, des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neuglie-
derung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2013 vom 19. 
Dezember 2013 und des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen 
Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2018 
(ThürGNGG 2018) vom 28. Juni 2018, auf folgende Städte 
und Gemeinden: Alkersleben, Altenfeld, Amt Wachsen-
burg, Angelroda, Arnstadt, Böhlen, Bösleben-Wüllersleben, 
Dornheim, Elgersburg, Elleben, Elxleben, Frankenhain, Frau-
enwald, Friedersdorf, Gehlberg, Geraberg, Geschwenda, 
Gillersdorf, Gossel, Gräfenroda, Großbreitenbach, Hersch-
dorf, Ilmenau, Kirchheim, Liebenstein, Martinroda, Neusiß, 
Neustadt am Rennsteig, Osthausen-Wülfershausen, Plaue, 
Rockhausen, Schmiedefeld am Rennsteig, Stadtilm, Stützer-
bach, Wipfratal, Witzleben und Wildenspring. (Anlage: Kar-
te Ilm-Kreis - Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften).

3. Das Landratsamt hat seinen Sitz in Arnstadt.

§ 2
Wappen, Flagge und Dienstsiegel

1. Der Ilm-Kreis führt ein Wappen, eine Flagge und ein Dienst-
siegel.

2. Das Wappen des Ilm-Kreises ist geviertet von Gold und Blau 
und zeigt oben im Feld 1 einen schwarzen, rotbewehrten, 
rechtsblickenden Adler, in den Feldern 2 und 3 einen golde-
nen, rotbewehrten, rechtsschreitenden, aufrechten Löwen, 
im Feld 4 auf einem schwarzen Berg eine schwarze Henne 
mit roter Bewehrung sowie rotem Kamm und Lappen.

3. Die Flagge des Ilm-Kreises ist geviertet von Schwarz und 
Gelb und trägt das Kreiswappen.

4. Der Landkreis führt als kommunale Behörde ein eigenes 
Dienstsiegel mit dem Landkreiswappen. Näheres regelt die 
Dienstsiegelordnung des Landkreises.

§ 3
Mitglieder des Kreistages

Die in den Kreistag Gewählten führen die Bezeichnung „Kreis-
tagsmitglieder“.

§ 4
Vorsitz im Kreistag

Den Vorsitz im Kreistag führt ein vom Kreistag gewähltes Kreis-
tagsmitglied - der Vorsitzende des Kreistages - im Fall seiner 
Verhinderung dessen Stellvertreter; diesem obliegt anstelle des 
Landrats die Leitung in den Sitzungen des Kreistages; weitere 
Aufgaben können ihm nicht übertragen werden.

§ 5
Erste Kreistagssitzung nach der Wahl

Die erste Kreistagssitzung nach der Wahl wird spätestens am 
14. Tag nach Beginn der Amtszeit des Kreistages durchgeführt. 
Sie ist vom Landrat einzuberufen und zu leiten.

§ 6
Pflichten

Die Kreistagsmitglieder, die sachkundigen Bürger (§ 105 Abs. 2 
in Verbindung mit § 27 Abs. 5 ThürKO) und die weiteren Mit-
glieder von Ausschüssen gemäß § 25 Geschäftsordnung für den 
Kreistag des Ilm-Kreises haben die Vorschriften der Thüringer 
Kommunalordnung über die Teilnahme an Sitzungen, die Treue-
pflicht, die Befangenheit und die Verschwiegenheitspflicht zu 
beachten.

§ 7
Verpflichtung zur Wahrnehmung der Aufgaben

1. Der Landrat verpflichtet die Kreistagsmitglieder in der ers-
ten nach ihrer Wahl stattfindenden öffentlichen Kreistags-
sitzung durch Handschlag zur gesetzmäßigen und gewissen-
haften Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

2. Ausschussmitglieder, die nicht Kreistagsmitglieder sind, sind 
vom Vorsitzenden des betreffenden Ausschusses vor Auf-
nahme ihrer Tätigkeit ausnahmslos durch Handschlag zur 
gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben zu verpflichten.

§ 8
Auskunft und Akteneinsicht

1. Der Kreistag hat das Recht und auf Verlangen von mindes-
tens 12 seiner Mitglieder oder einer Fraktion die Pflicht, 
über den Vollzug seiner Beschlüsse und denen der Aus-
schüsse vom Landrat Auskunft zu fordern und Akteneinsicht 
zu verlangen.

2. Wird Akteneinsicht verlangt, so ist in einem Beschluss deren 
Gegenstand konkret zu bezeichnen und ein Ausschuss oder 
bestimmte Kreistagsmitglieder für die Akteneinsicht zu be-
nennen.

3. Die Akteneinsicht wird vom Landrat in den Diensträumen 
des Landratsamtes gewährt. Er hat auch über die Anwesen-
heit von Mitarbeitern des Landratsamtes bei der Aktenein-
sicht zu entscheiden.

§ 9
Kreisausschuss, weitere Ausschüsse und sonstige Gremien

1. In der ersten Sitzung des Kreistages wird ein Kreisausschuss 
gebildet. Der Kreisausschuss besteht aus dem Landrat und 
sechs weiteren Mitgliedern.

2. Der Kreistag des Ilm-Kreises bildet weitere beschließende 
und beratende Ausschüsse.

3. Der Kreistag des Ilm-Kreises beruft in Ausschüsse neben den 
Kreistagsmitgliedern und deren dem Kreistag angehören-
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den Abwesenheitsvertretern auch andere wahlberechtigte 
Personen als sachkundige Bürger. Deren Zahl soll mindes-
tens um eine Zahl unter der Zahl der laut Sitzverteilung zu-
lässigen Kreistagsmitglieder liegen.

 Die sachkundigen Bürger haben beratende Aufgaben.
4. Sachkundige Bürger werden nicht für den Kreisausschuss, 

für den Ausschuss für Finanzen, Struktur und Rechnungs-
prüfung sowie den ÖPNV-Ausschuss zugelassen.

 Neben den 15 stimmberechtigten Mitgliedern gehören dem 
Jugendhilfeausschuss gemäß § 5 ThürKJHAG in Verbindung 
mit § 71 Abs. 5 SGB VIII beratende Mitglieder an.

5. Die Fraktionen und der Landrat haben das Recht, sachkundi-
ge Bürger für die entsprechenden Ausschüsse vorzuschlagen.

6. Die in die Ausschüsse und sonstigen Gremien zu berufenden 
Kreistagsmitglieder und sachkundigen Bürger werden nach 
dem „Hare-Niemeyer-Verfahren“ bestimmt.

7. Übersteigt die Zahl der Ausschusssitze die Zahl der Kreis-
tagsmitglieder, so kann jedes Kreistagsmitglied, das im 
Übrigen keinen Ausschusssitz besetzt, verlangen, in einem 
Ausschuss mit Rede- und Antragsrecht mitzuwirken. Kreis-
tagsmitglieder, die aus eigener Stärke kein Stimmrecht in 
einem Ausschuss erreichen, können sich zur Entsendung 
gemeinsamer Vertreter in die Ausschüsse zusammenschlie-
ßen. Das bindende Vorschlagsrecht haben die Fraktionen, 
Parteien, Wählergruppen oder Zusammenschlüsse. Der Vor-
schlag ist durch Beschluss des Kreistages zu bestätigen.

8. Die Zusammensetzung weiterer Ausschüsse und die Aufga-
ben des Kreisausschusses und der weiteren Ausschüsse re-
geln die Geschäftsordnung und die Zuständigkeitsordnung 
als Bestandteil der Geschäftsordnung.

§ 10
Ausländerbeirat

Der Kreistag bildet bei Bedarf einen Ausländerbeirat.

§ 11
Weitere Beiräte

Der Kreistag kann zu seiner Unterstützung Beiräte bilden. Zu-
sammensetzung und Aufgaben der Beiräte unterliegen der Be-
schlussfassung des Kreistages.

§ 12
Ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter

1. Der Kreistag kann einen ehrenamtlichen Seniorenbeauftrag-
ten für die Dauer der gesetzlichen Amtszeit des Kreistages 
wählen.

2. Wird ein ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter gewählt, 
werden die Modalitäten der Wahl, seiner Aufgaben und sei-
ner Entschädigung in einer gesonderten Satzung geregelt.

§ 13
Ehrenbezeichnung

1. Personen, die nach dem 06. Mai 1990 als Mitglieder des 
Kreistages ihr Mandat mindestens 3 volle Wahlperioden 
ausgeübt haben, können die Ehrenbezeichnung „Ehren-
mitglied des Kreistages“ erhalten. Die Verleihung der Eh-
renbezeichnung ist in feierlicher Form in einer Sitzung des 
Kreistages unter Aushändigung einer Urkunde und einer 
Ehrennadel durch den Landrat vorzunehmen.

2. Im Regelfall soll die Ehrung nach dem Ausscheiden aus dem 
Kreistag erfolgen. Der Kreistag beschließt über die Verlei-
hung der Ehrenbezeichnung auf Vorschlag des Kreisaus-
schusses.

3. Der Kreistag kann die Ehrenbezeichnung wegen unwürdigen 
Verhaltens widerrufen.

§ 14
Entschädigung

1. Die Kreistagsmitglieder erhalten zur Abgeltung des Aufwan-
des, der ihnen für die Teilnahme an Sitzungen des Kreista-
ges, des Kreisausschusses, der weiteren Ausschüsse sowie 

an Fraktionssitzungen, die der Vorbereitung von Sitzungen 
des Kreistages dienen, entsteht, einen monatlichen Sockel-
betrag in Höhe von 231,00 €. Der monatliche Sockelbetrag 
nach Absatz 1 Satz 1 dieses Paragraphen gilt als Monatsre-
gelung, d. h. der angefangene Monat ist der volle Monat, 
auch bei Ausscheiden oder Nachrücken eines Kreistagsmit-
gliedes. Für die Teilnahme an Sitzungen der vg. Gremien 
wird ein Sitzungsgeld je Sitzung in Höhe von 15,00 €, sofern 
sie Mitglied des entsprechenden Gremiums sind, gewährt. 
Das Sitzungsgeld kommt auch dann zur Anwendung, wenn 
zu bestimmten Sachverhalten die Fraktionsvorsitzenden 
sowie die damit befassten Ausschüsse des Kreistages des 
Ilm-Kreises bzw. deren Vorsitzende an Sitzungen anderer 
Ausschüsse des Kreistages des Ilm-Kreises teilnehmen. Frak-
tionslose Kreistagsmitglieder, denen die Mitwirkung in ei-
nem Ausschuss zugewiesen wurde, erhalten für die Teilnah-
me an diesen ein Sitzungsgeld je Sitzung in Höhe von 15,00 
€. Dazu ist eine schriftliche Einladung erforderlich. Die Zahl 
der Fraktionssitzungen, für die ein Sitzungsgeld gewährt 
wird, darf jährlich das Zweifache der Zahl der Sitzungen des 
Kreistages nicht überschreiten. Die Abrechnung erfolgt mo-
natlich.

2. Sachkundige Bürger und weitere Mitglieder von Ausschüs-
sen gemäß § 25 Geschäftsordnung für den Kreistag des Ilm-
Kreises erhalten für die Teilnahme an Ausschusssitzungen 
ein Sitzungsgeld je Sitzung in Höhe von 15,00 €. Die Abrech-
nung erfolgt halbjährlich. Bei der Hinzuziehung von Sachver-
ständigen im Ausnahmefall erhalten diese ein Sitzungsgeld 
in Höhe von 15,00 €.

3. Die in den Absätzen 1 und 2 festgesetzten Sitzungsgelder 
gelten für eine Sitzung. Bei mehreren Sitzungen an einem 
Tag dürfen nicht mehr als zwei Sitzungsgelder gewährt wer-
den.

4. Kreistagsmitglieder, sachkundige Bürger und weitere Mit-
glieder von Ausschüssen gemäß § 25 Geschäftsordnung 
für den Kreistag des Ilm-Kreises erhalten einen Ersatz ihrer 
Auslagen, insbesondere die Fahrtkosten, die ihnen durch 
Fahrten von der Wohnung zum Tagungsort und zurück ent-
stehen, erstattet. Bei Benutzung eines Kraftfahrzeuges wird 
eine Entschädigung gemäß Thüringer Reisekostengesetz 
gewährt. Dies gilt auch für Fahrten zu Sitzungen im Zusam-
menhang mit der Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrech-
ten, wenn nicht die Institution selbst die Kosten erstattet.

 Bei mehreren Wohnungen ist von der für das Ehrenamt 
maßgeblichen Hauptwohnung auszugehen.

5. Die Dienstreiseordnung des Kreistages des Ilm-Kreises er-
lässt der Kreisausschuss des Kreistages des Ilm-Kreises.

§ 15
Verdienstausfallersatz

1. Kreistagsmitglieder, sachkundige Bürger und weitere Mit-
glieder von Ausschüssen gemäß § 25 Geschäftsordnung für 
den Kreistag des Ilm-Kreises haben Anspruch auf Ersatz des 
nachgewiesenen Verdienstausfalls. Das gilt für die Teilnah-
me an Kreistags-, Kreisausschuss-, weiteren Ausschuss- und 
Fraktionssitzungen sowie für Sitzungen im Zusammenhang 
mit der Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten, wenn 
nicht die Institution selbst die Kosten erstattet.

2. Unselbstständig Erwerbstätige, bei denen der Arbeitgeber 
Lohn- und Gehaltsabzüge für die Sitzungsteilnahme vor-
nimmt, erhalten den Verdienstausfall erstattet. Der Ver-
dienstausfall ist durch eine Bescheinigung des Arbeitgebers 
nachzuweisen.

3. Selbstständige erhalten eine Verdienstausfallpauschale in 
Höhe von 20,00 € pro volle Stunde. Die Selbstständigkeit ist 
nachzuweisen.

4. Personen, die nicht erwerbstätig sind, erhalten, sofern sie 
einen Mehrpersonenhaushalt von mindestens drei Perso-
nen führen, einen Regelstundensatz von 10,00 € pro volle 
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Stunde. Beginn und Ende dieser Situation ist mit einer per-
sönlichen Erklärung anzuzeigen.

5. Der tägliche Höchstbetrag der Pauschalentschädigung be-
trägt das Vierfache der Stundenpauschale, wobei die End-
zeit für die Erstattung von Verdienstausfallersatz auf 19.00 
Uhr festgelegt wird.

6. Die Ersatzleistungen nach diesem Paragraphen werden nur 
auf Antrag für die tatsächliche Dauer der Teilnahme und 
unter Berücksichtigung der Fahrzeit mit einem PKW (bei 
Benutzung des ÖPNV gemäß dem geltenden Fahrplan) ge-
währt.

§ 16
Aufwandsentschädigung für den Kreistagsvorsitz, die Vorsit-
zenden weiterer Ausschüsse und die Fraktionsvorsitzenden

1. Für alle mit der Leitung einer Kreistagssitzung verbundenen 
Aufgaben wird neben der Entschädigung nach §§ 14 und 15 
dieser Hauptsatzung eine monatliche Aufwandsentschädi-
gung als Pauschale in Höhe von 150,00 € an den Vorsitzen-
den gezahlt.

2. Die Vorsitzenden der weiteren Ausschüsse und die Frakti-
onsvorsitzenden erhalten neben den Entschädigungen, die 
ihnen nach §§ 14 und 15 dieser Hauptsatzung gewährt wer-
den, eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 
205,00 €.

3. Stellvertretende Kreistagsvorsitzende, stellvertretende Aus-
schussvorsitzende sowie stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende erhalten neben den Entschädigungen, die ihnen nach 
den §§ 14 und 15 dieser Satzung gewährt werden, für jede 
Sitzung, in der sie den Vorsitz führen, ein zusätzliches Sit-
zungsgeld in Höhe von 30,00 €.

4. Die monatliche Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 und 
2 dieses Paragraphen gilt als Monatsregelung, d. h. der an-
gefangene Monat ist der volle Monat, auch bei Ausscheiden 
oder Nachrücken eines Kreistagsmitgliedes.

§ 17
Entschädigung der ehrenamtlichen Kreiswegewarte für das 
Wanderwegenetz sowie das Radwegenetz des Ilm-Kreises

1. Die ehrenamtlichen Kreiswegewarte für das Wanderwege-
netz sowie das Radwegenetz des Ilm-Kreises erhalten für 
den Zeit- und Arbeitsaufwand im Rahmen ihrer Tätigkeit eine 
pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 400,00 €  
pro Quartal. Die Abrechnung erfolgt quartalsweise.

2. Als Auslagen werden genehmigte Reisekosten auf der 
Grundlage des Thüringer Reisekostengesetzes sowie nach-
gewiesene notwendige Sachaufwendungen für Material im 
Zusammenhang mit der Tätigkeit, die im Vorfeld abzustim-
men sind, erstattet. Die Abrechnung erfolgt monatlich. Die 
Einzelheiten werden gesondert geregelt.

§ 18
Landrat

1. Der Landrat ist der Leiter des Landratsamtes, gesetzlicher 
Vertreter und Repräsentant des Landkreises. Er gehört dem 
Kreistag als stimmberechtigtes Mitglied an.

2. Dem Landrat obliegen die in § 107 ThürKO genannten Auf-
gaben.

3. Als laufende Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises 
im Sinne des § 107 Abs. 2 Satz 1 ThürKO gelten auch:
a) Vergaben von

· Lieferungen und Leistungen insbesondere aufgrund 
von Kauf-, Werk-, Miet- und Leasingverträgen im Sin-
ne von § 1 Nr. 1 VOL/A (Verdingungsordnungen für 
Leistungen) bei einem Gesamtbetrag bis zu 125.000 €  
(Netto).

· Bauleistungen einschließlich Straßenbauleistungen 
bis 200.000 € (Netto).

· Leistungen im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit 
- HOAI - bis 125.000 € (Netto).

b) Stundungen bis 25.000,00 € und Erlass bei Beträgen bis 
zu 2.500,00 € der dem Landkreis zustehenden Forderun-
gen und öffentlichen Abgaben. Davon abweichend in Fäl-
len von Stundungen nach § 59 Bundeshaushaltsordnung 
bis 30.000,00 € und beim Erlass von Forderungen nach § 
44 SGB II bis 15.000,00 € gemäß der jeweils gültigen Ver-
einbarung zwischen der Bundesagentur für Arbeit und 
dem Jobcenter Ilm-Kreis zum Zusammenwirken bei der 
Übertragung des Forderungseinzuges als Leistung nach 
§ 44b Abs. 4 SGB II.

c) Klageerhebung vor dem Amtsgericht in zivilrechtlichen 
Sachen.

d) Abschluss von gerichtlichen und außergerichtlichen Ver-
gleichen über Forderungen bis 15.000,00 €.

e) Entscheidungen über überplanmäßige Ausgaben bis zu 
25.000,00 € und bei außerplanmäßigen Ausgaben bis 
zu 12.500,00 €, wenn sie unabweisbar sind und die De-
ckung gewährleistet ist.

f) Verkauf und Tausch von Grundstücken und grundstücks-
gleichen Rechten, wenn der Verkehrswert 37.500,00 € 
nicht überschreitet und der Verkauf oder der Tausch 
zum vollen Verkehrswert erfolgt.

 Werden mehrere Grundstücke oder grundstücksgleiche 
Rechte, die in einem wirtschaftlichen oder räumlichen 
Zusammenhang stehen, innerhalb eines Haushaltsjah-
res verkauft oder getauscht, so ist deren Wert zusam-
menzurechnen.

g) Die Bewirtschaftung von Geldanlagen aus Mitteln der 
Rücklage.

4. Der Kreistag überträgt dem Landrat zur selbständigen Erle-
digung alle Entscheidungen, die der Landrat als gesetzlicher 
Vertreter des Landkreises in Gesellschafterversammlungen 
zu treffen hat und für die grundsätzlich die Zuständigkeit 
des Kreistages gegeben ist; ausgenommen hiervon sind Ent-
scheidungen über Angelegenheiten, die nach § 105 Abs. 2 
Satz 2 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 Thüringer Kommunal-
ordnung nicht auf beschließende Ausschüsse übertragen 
werden können.

§ 19
Beigeordnete

1. Der Landkreis hat einen hauptamtlichen und einen eh-
renamtlichen Beigeordneten. Die Beigeordneten sind 
Stellvertreter des Landrats bei dessen Verhinderung. Der 
hauptamtliche Beigeordnete geht dem ehrenamtlichen Bei-
geordneten in der Reihenfolge der Stellvertretung vor.

2. Der hauptamtliche Beigeordnete wird vom Kreistag für die 
Dauer von sechs Jahren gewählt. Das Wahlverfahren regelt 
§ 110 ThürKO.

3. Der ehrenamtliche Beigeordnete wird vom Kreistag aus sei-
ner Mitte für die Dauer der gesetzlichen Amtszeit des Kreis-
tages gewählt.

§ 20
Aufwandsentschädigung 

für den ehrenamtlichen Beigeordneten
1. Der ehrenamtliche Beigeordnete erhält eine monatliche 

Aufwandsentschädigung von 367,00 €.
2. Für die Zeit der Urlaubs- und Krankheitsvertretung des 

Landrates kommt eine Entschädigung von einem Dreißigstel 
des Grundgehaltes des Landrates für jeden angefangenen 
Kalendertag hinzu. Die monatlichen Entschädigungen nach 
vorstehend Absatz 1 und vorstehend Satz 1 dürfen dabei zu-
sammen nicht die Höhe des monatlichen Grundgehalts des 
Landrates überschreiten (Höchstgrenze gemäß § 3 Abs. 3 
ThürAufEVO).

§ 21
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

1. Der Kreistag entscheidet über die Zulässigkeit des Bürger-
begehrens innerhalb von acht Wochen nach Zuleitung der 
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Vorlage und der Stellungnahme durch den Landrat durch 
Beschluss. Erklärt der Kreistag das Bürgerbegehren für un-
zulässig, erlässt der Landrat einen förmlichen Bescheid, der 
mit entsprechender Begründung und Rechtsbehelfsbeleh-
rung dem Antragsteller und den weiteren vertretungsbe-
rechtigten Personen des Bürgerbegehrens unverzüglich zu-
zustellen ist. 

2. Ist die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt und 
hat der Kreistag dem Antrag durch eigenen Beschluss nicht 
stattgegeben, wird das gestellte Begehren den Bürgern 
bei einem Bürgerentscheid zur Entscheidung in geheimer 
Abstimmung vorgelegt. Die Bestimmungen des Thüringer 
Kommunalwahlgesetzes und der Thüringer Kommunalwahl-
ordnung finden entsprechende Anwendung. Den Termin zur 
Abstimmung bestimmt die Rechtsaufsichtsbehörde im Be-
nehmen mit dem Landkreis. 

3. In der Bekanntmachung des Termins der Abstimmung ist da-
rauf hinzuweisen, dass die Abstimmung über das Bürgerbe-
gehren geheim ist. Weiterhin sind in der Bekanntmachung 
Tag, Zeit, Ort und Raum der Abstimmung zu bestimmen. Je-
der Abstimmungsberechtigte ist darüber hinaus durch den 
Landkreis schriftlich von der geheimen Abstimmung, dem 
Abstimmungsort und dem Abstimmungszeitpunkt zu be-
nachrichtigen. Die Benachrichtigung hat die Aufforderung 
zu beinhalten, dass sie zur Abstimmung mitzubringen ist. 

4. Der Landrat leitet die Vorbereitung und Durchführung des 
Bürgerentscheids. Mit diesen Aufgaben kann auch ein Be-
diensteter des Landratsamtes und eine weitere Person zur 
Stellvertretung beauftragt werden. 

5. Zur Feststellung des Abstimmungsergebnisses bildet der 
Landrat einen Ausschuss. Dieser Ausschuss besteht aus dem 
Landrat oder dessen Beauftragten als Vorsitzenden und vier 
weiteren von ihm bestellten Bürgern als Beisitzer. Im Übri-
gen ist für die Bildung von Stimmbezirken und von Abstim-
mungsvorständen § 5 Abs. 1 und 2 Thüringer Kommunal-
wahlgesetz sinngemäß anzuwenden. 

6. Es dürfen nur amtliche Stimmzettel verwendet werden. Die 
Stimmzettel müssen den Antrag im Wortlaut beinhalten 
und so gestaltet sein, dass der Antrag mit „Ja“ oder „Nein“ 
beantwortet werden kann. 

7. Die Stimmabgabe ist geheim. Die Stimme darf nur auf „Ja“ 
oder „Nein“ lauten. Der Abstimmende kennzeichnet durch 
ein Kreuz oder auf andere Weise auf dem Stimmzettel, ob 
er den gestellten Antrag mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten 
will. Die amtlichen Stimmzettel dürfen nach Namensaufruf 
erst vor Betreten der Wahlkabine ausgehändigt werden. Die 
zur Gewährleistung einer geheimen Abstimmung aufzustel-
lenden Wahlkabinen sind bei der Stimmabgabe zu benut-
zen.

8. Die Teilnahme an der geheimen Abstimmung in Briefform 
ist unter Beachtung der Bestimmungen des Thüringer Kom-
munalwahlgesetzes zur Briefwahl zulässig.

9. Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel
- nicht amtlich hergestellt ist,
- weder „Ja“ noch „Nein“ oder beides zugleich zu dem An-

trag enthält,
- mit einem besonderen Merkmal versehen ist, einen be-

sonderen Zusatz oder Vorbehalt enthält.
10. Nach Beendigung der Abstimmung stellt der Abstimmungs-

vorstand für seinen Stimmbezirk das Abstimmungsergebnis 
fest. Das Gesamtergebnis stellt der nach Abs. 5 zu bildende 
Ausschuss fest und macht es öffentlich bekannt.

§ 22
Bekanntmachungen und Bekanntgaben

1. Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen (Stel-
lenausschreibungen, Grundstücksverkäufe) - ohne solche 
gemäß nachfolgend Ziffer 2 - sowie die öffentliche Bekannt-
machung von Verwaltungsakten des Landkreises werden, 
unabhängig von anderweitig vorgeschriebenen Veröffentli-

chungen, im Amtsblatt „Amtsblatt des Ilm-Kreises“ vollzo-
gen. Ist Eile geboten, wird der verfügende Teil des öffentlich 
bekannt zu machenden Verwaltungsaktes an den Anschlag-
tafeln im Landratsamt Ilm-Kreis in Arnstadt, Ritterstraße 14, 
und in der Außenstelle des Landratsamtes Ilm-Kreis in Ilme-
nau, Krankenhausstraße 12a, ausgehängt.

2. Die Satzungen und Rechtsverordnungen des Landkreises, 
die Beschlüsse des Kreistages und seiner beschließenden 
Ausschüsse sowie Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzun-
gen des Kreistages werden im Amtsblatt „Amtsblatt des 
Ilm-Kreises“ öffentlich bekannt gemacht. In Eilfällen wird 
davon abweichend die Veröffentlichung von Zeit, Ort und 
Tagesordnung der Sitzungen des Kreistages spätestens am 
zweiten Tag vor der Sitzung in den Tageszeitungen „Freies 
Wort“ und „Thüringer Allgemeine“ und auf der Homepage 
des Ilm-Kreises vollzogen.

 Davon abweichend werden Zeit, Ort und Tagesordnung 
der Sitzungen der beschließenden Ausschüsse durch öf-
fentlichen Aushang im Landratsamt Ilm-Kreis in Arnstadt, 
Ritterstraße 14, und in der Außenstelle des Landratsamtes 
Ilm-Kreis in Ilmenau, Krankenhausstraße 12a, sowie auf der 
Homepage des Ilm-Kreises bekannt gemacht.

3. Öffentliche Ausschreibungen und Teilnahmewettbewerbe 
nach VOB, VOL oder VOF werden auf einer elektronischen 
Vergabeplattform sowie auf der Homepage des Ilm-Krei-
ses bekannt gemacht. Dieses gilt unabhängig davon, ob 
das Vergabeverfahren elektronisch oder papiergebunden 
durchgeführt wird. Sonstige Bestimmungen über die Veröf-
fentlichungen von Vergabebekanntmachungen, so u. a. im 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, bleiben unbe-
rührt.

4. Sind Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbunde-
ne Texte oder Erläuterungen Bestandteile einer Satzung, so 
kann die öffentliche Bekanntmachung dieser Teile dadurch 
erfolgen, dass sie beim Landratsamt niedergelegt werden 
und auf die Niederlegung bei der öffentlichen Bekanntma-
chung der übrigen Teile der Satzung hingewiesen wird.

§ 23
Sonstige Regelungen

Die Funktionsbezeichnungen in dieser Hauptsatzung werden in 
männlicher und weiblicher Form geführt.

§ 24
In-Kraft-Treten

1. Diese Hauptsatzung tritt rückwirkend zum 06. Juli 2018 in 
Kraft.

2. Damit tritt die Hauptsatzung des Ilm-Kreises vom 8. Januar 
2010, veröffentlicht im Amtsblatt des Ilm-Kreises Nr. 2/2010 
vom 16. Februar 2010, in der Fassung der 3. Änderungssat-
zung vom 5. Juli 2013, veröffentlicht im Amtsblatt des Ilm-
Kreises Nr. 9/2013 vom 23. Juli 2013, außer Kraft.

Arnstadt, den 25. September 2018
Petra Enders
Landrätin des Ilm-Kreises   - Siegel -

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und die Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber dem Ilm-Kreis geltend gemacht 
werden. Sie sind schriftlich unter Angabe der Gründe geltend 
zu machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist 
von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, 
so sind diese Verstöße unbeachtlich.
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ÄNDERUNG DER KONTAKTDATEN UNTERSUCHUNGSBEZIRKE IN DER 
SCHLACHTTIER- UND FLEISCHUNTERSUCHUNG (HAUSSCHLACHTUNG):
Hiermit gibt das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Ilm-Kreises Änderungen (blau markiert) in den Kontaktdaten 
der amtlichen Fachassistentin Wipprecht bekannt.

Die Änderungen greifen mit sofortiger Wirkung.

Untersuchungsbezirk Amtlich tätiger Tierarzt/
Amtlicher Fachassistent Anschrift Vertreter

Angelroda
Angelhausen-
Oberndorf
Arnstadt
Dornheim
Dosdorf

Espenfeld
Gossel
Neusiß
Rippersroda
Plaue
Siegelbach

DVM Günzel, Rainer
Am Rabenhold 10
99310 Arnstadt
Tel. 03628 603496

Wipprecht, Ines
Tel. 036205 279044
0162 1394362

Frauenwald
Heyda
Ilmenau
Ilmenau-Roda
Manebach

Martinroda
Oberpörlitz
Schmiedefeld
Stützerbach
Unterpörlitz

TÄ Lindisch, Sylvie

Stadel 2,
99330 Gräfenroda
Tel. 036205 72431
0162 2625264

Wipprecht, Ines
Tel. 036205 279044
0162 1394362

Elgersburg
Frankenhain
Gehlberg
Geraberg

Geschwenda
Gräfenroda
Liebenstein Wipprecht, Ines

Straße des Friedens 35
99330 Gräfenroda
Tel. 036205 279044
0162 1394362

DVM Günzel, Rainer
Tel. 03628 603496

Im Auftrag
Dr. Gürtler
Amtstierarzt und Amtsleiter

 AUSSCHREIBUNG
Das Landratsamt des Ilm-Kreises beabsichtigt 250 Tonnen 
Granitpflaster, 10x10 und 10x8 cm, aus seinem Bestand 
meistbietend zu verkaufen. Das Mindestgebot beträgt 45,00 €  
pro Tonne. Die Lägerstätte befindet sich am Ortseingang  
Ichtershausen in der Bahnhofstraße 7.

Der Käufer wird darauf hingewiesen, dass das Pflaster eigen-
ständig zu verladen, zu wiegen und auf eigene Kosten abzu-
transportieren ist. Ansprechpartner in dieser Angelegenheit 

ist Herr Scholl (Tel. 0175/9305607). Angebote sind in einem 
verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Granitplaster - 
Bitte nicht öffnen“ bis spätestens 18. Dezember 2018 zu rich-
ten an

 Landratsamt Ilm-Kreis
 Kämmerei / Frau Lange
 Ritterstraße 14
 99310 Arnstadt

BEKANNTMACHUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2017 DES ZWECK- 
VERBANDES RESTABFALLBEHANDLUNG MITTELTHÜRINGEN
I. Beschluss
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Restabfallbe-
handlung Mittelthüringen beschließt:
Der Jahresabschluss des Zweckverbandes Restabfallbehand-
lung Mittelthüringen für das Wirtschaftsjahr 2017 wird auf 
Grund der Ergebnisse der Abschlussprüfung durch die WIKOM 
AG festgestellt.
Der Jahresgewinn des Zweckverbandes Restabfallbehandlung 
Mittelthüringen aus dem Wirtschaftsjahr 2017 in Höhe von 
138.670,34 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Der Verbandsvorsitzenden und dem Geschäftsleiter des Zweck-
verbandes Restabfallbehandlung Mittelthüringen wird für das 
Wirtschaftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

II. Bestätigungsvermerk  
des Abschlussprüfers:
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht des Zweckverbandes 
Restabfallbehandlung Mittelthüringen für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzen-
den Regelungen der ThürEBV und den ergänzenden Bestim-
mungen der Verbandssatzung liegen in der Verantwortung der 
Geschäftsleitung des Zweckverbandes. Unsere Aufgabe ist es, 
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auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes des Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstä-
tigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des 
Zweckverbandes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt.
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-
gebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Ge-
schäftsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der 
Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Zweckverbandes. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Zweckverbandes und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar.

Erfurt, d. 10. September 2018
WIKOM AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Lawrence gez. Bottner  Siegel
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

III. Auslegungshinweis:
Der Jahresabschluss 2017 des Zweckverbandes Restabfallbe-
handlung Mittelthüringen (ZRM) liegt in der Zeit vom

07.01.2019 - 18.01.2019
während der Geschäftszeiten (Montag - Freitag, 7:30 Uhr - 
16:30 Uhr) in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Restab-
fallbehandlung Mittelthüringen (ZRM) in 99334 Amt Wachsen-
burg /OT Rehestädt, Verbandsdeponie Rehestädt, öffentlich zur 
Einsichtnahme aus.

BESCHLÜSSE DER 7. SITZUNG DER VERBANDSVERSAMMLUNG  
DES ZWECKVERBANDES RESTABFALLBEHANDLUNG MITTELTHÜRINGEN  
DER LEGISLATURPERIODE 2014 - 2019 VOM 19. FEBRUAR 2018
Beschluss Nr. 01/18
Die Verbandsversammlung des ZRM beschließt die Haushalts-
satzung des Zweckverbandes Restabfallbehandlung Mittelthü-
ringen für das Wirtschaftsjahr 2018 mit dem Wirtschaftsplan 
2018.

Beschluss Nr. 02/18
Die Verbandsversammlung des ZRM beschließt den Finanzplan 
des Zweckverbandes Restabfallbehandlung Mittelthüringen für 
die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2021.

Beschluss Nr. 03/18
Die Verbandsversammlung des ZRM beschließt, zur Prüfung 
des Jahresabschlusses 2017 des Zweckverbandes Restabfallbe-
handlung Mittelthüringen (ZRM)
die WIKOM AG, 99096 Erfurt, Schillerstraße 24
zu bestellen.

BESCHLÜSSE DER 9. SITZUNG DER VERBANDSVERSAMMLUNG  
DES ZWECKVERBANDES RESTABFALLBEHANDLUNG MITTELTHÜRINGEN  
DER LEGISLATURPERIODE 2014 - 2019 VOM 09. OKTOBER 2018
Beschluss Nr. 05/18
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Restabfallbe-
handlung Mittelthüringen beschließt:
Der Jahresabschluss des Zweckverbandes Restabfallbehand-
lung Mittelthüringen für das Wirtschaftsjahr 2017 wird auf 
Grund der Ergebnisse der Abschlussprüfung durch die WIKOM 
AG festgestellt.

Beschluss Nr. 06/18
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Restabfallbe-
handlung Mittelthüringen beschließt:
Der Jahresgewinn des Zweckverbandes Restabfallbehandlung 
Mittelthüringen aus dem Wirtschaftsjahr 2017 in Höhe von 
138.670,34 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Beschluss Nr. 07/18
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Restabfallbe-
handlung Mittelthüringen beschließt:
Der Verbandsvorsitzenden und dem Geschäftsleiter des Zweck-
verbandes Restabfallbehandlung Mittelthüringen wird für das 
Wirtschaftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

Beschluss Nr. 08/18
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Restabfallbe-
handlung Mittelthüringen beschließt die in der Anlage beige-
fügte Kostenkalkulation für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2022.
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10. SITZUNG DER VERBANDSVERSAMMLUNG DES ZWECKVERBANDES 
RESTABFALLBEHANDLUNG MITTELTHÜRINGEN (ZRM) FÜR DIE  
WAHLPERIODE 2014- 2019

am Dienstag, dem 08. Januar 2019, 17:00 Uhr,
in den Kulturraum des Landratsamtes Sömmerda, Bahnhof-

straße 9, 99610 Sömmerda

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Be-

schlussfähigkeit der Verbandsversammlung
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Bestätigung des Protokolls der neunten Sitzung der Ver-

bandsversammlung am 09. Oktober 2018 in Arnstadt, An-
lage 1/1

4. Beratung und Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2019, 
Anlage 2/1 und 2/2

5. Beratung und Beschlussfassung der Änderungssatzung zur 
Zweckverbandssatzung, Anlage 3

6. Beratung und Beschlussfassung der Geschäftsordnung, 
Anlage 4/1 und 4/2

7. Beratung und Beschlussfassung der Vergabeordnung, An-
lage 5

8. Informationen

Geschlossener Teil:
9. Bestätigung des Protokolls des geschlossenen Teils der 

neunten Sitzung der Verbandsversammlung am 09. Okto-
ber 2018 in Arnstadt, Umlauf zur Sitzung

10. Beratung und Beschlussfassung zur Beauftragung des 
Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses 
2018, Tischvorlage

11. Informationen

gez. Enders
Verbandsvorsitzende

10. SITZUNG DER VERBANDSVERSAMMLUNG DES ZWECKVERBANDES 
RESTABFALLBEHANDLUNG MITTELTHÜRINGEN (ZRM) FÜR DIE  
WAHLPERIODE 2014- 2019

am Dienstag, dem 08. Januar 2019, 17:00 Uhr,
in den Kulturraum des Landratsamtes Sömmerda, Bahnhof-

straße 9, 99610 Sömmerda

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Be-

schlussfähigkeit der Verbandsversammlung
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Bestätigung des Protokolls der neunten Sitzung der Ver-

bandsversammlung am 09. Oktober 2018 in Arnstadt, An-
lage 1/1

4. Beratung und Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2019, 
Anlage 2/1 und 2/2

5. Beratung und Beschlussfassung der Änderungssatzung zur 
Zweckverbandssatzung, Anlage 3

6. Beratung und Beschlussfassung der Geschäftsordnung, 
Anlage 4/1 und 4/2

7. Beratung und Beschlussfassung der Vergabeordnung, An-
lage 5

8. Informationen

Geschlossener Teil:
9. Bestätigung des Protokolls des geschlossenen Teils der 

neunten Sitzung der Verbandsversammlung am 09. Okto-
ber 2018 in Arnstadt, Umlauf zur Sitzung

10. Beratung und Beschlussfassung zur Beauftragung des 
Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses 
2018, Tischvorlage

11. Informationen

gez. Enders
Verbandsvorsitzende

II. VERBANDSVERSAMMLUNG 2018 DES WASSER-/ 
ABWASSERZWECKVERBANDES ARNSTADT UND UMGEBUNG

Einladung
Die II. Verbandsversammlung 2018 des Wasser-/Abwasser-
zweckverbandes Arnstadt und Umgebung findet statt am Mon-
tag, 17. Dezember 2018, in der Verbandskläranlage Arnstadt 
(Sitzungssaal), Am Schwimmbad, Gemeinde Amt Wachsenburg 
(Ichtershausen). Der öffentliche Teil dieser Sitzung beginnt um 
17:00 Uhr.

Tagesordnung:
I. Nichtöffentlicher Teil
II. Öffentlicher Teil:
TOP 1 Eröffnung des öffentlichen Sitzungsteils der II. Verbands-

versammlung 2018 mit Informationen zur Beschlussfä-
higkeit sowie zur (Bestätigung der) Tagesordnung

TOP 2 Beschluss des Wirtschaftsplanes 2019 des Wasser-/Ab-
wasserzweckverbandes Arnstadt und Umgebung bzw. 
des Eigenbetriebes

TOP 3 Beschluss der Haushaltssatzung 2019 des Wasser-/Ab-
wasserzweckverbandes Arnstadt und Umgebung

TOP 4 Bestätigung des Protokolls der I. Verbandsversammlung 
2018 vom 15.10.2018 (öffentliche Sitzung)

TOP 5 Beschlussfassung zur Stundung und Verzinsung von 
kommunalen Verbindlichkeiten aus der investiven Kos-
tenbeteiligung zur Straßenoberflächenentwässerung

TOP 6 Auftragsvergabe Bauvorhaben: Ausbau der Ortsdurch-
fahrt Wüllersleben, L 1049, 1. BA - Gemeinschaftsvorha-
ben

TOP 7 Sonstiges
TOP 8 Bürgeranfragen

gez. Schulze
Amt. Verbandsvorsitzender
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ENTSORGUNGS ZEITRÄUME FÜR DIE GEORDNETE  
FÄKALSCHLAMMENTSORGUNG IM VERBANDSGEBIET  
FÜR DAS JAHR 2019
Bekanntmachung
Der Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung 
gibt gemäß § 14 Abs. 3 der Entwässerungssatzung - EWS - vom 
26.05.2003 (Amtsblatt des Ilm-Kreises vom 21.10.2003), zu-
letzt geändert durch Satzung vom 17.11.2014 (Amtsblatt des 
Ilm-Kreises vom 02.12.2014), die Entsorgungszeiträume für die 
geordnete Fäkalschlammentsorgung im Verbandsgebiet für das 
Jahr 2019 bekannt. Die Termine können auch unter www.wazv-
arnstadt.de abgerufen werden.
Bitte beachten Sie, dass in einzelnen Fällen aus organisatori-
schen Gründen Terminänderungen erforderlich sein können. 

Auskunft hierzu erhalten Sie bei unserem Bereich Abwasser un-
ter Telefon 03628 6147-0.

Die Entsorgung wird durchgeführt
vom 28.01.2019 bis 01.02.2019 Werningsleben

Bitte ermöglichen Sie uns über Nachbarn bzw. andere Personen 
den Zutritt zu Ihrer Grundstückskläranlage, wenn Sie an dem 
für Ihren Wohnort vorgesehenen Entsorgungstermin nicht zu 
Hause sind.
Die Werkleitung
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